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StaNDpUNKt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele von Ihnen haben sich an unserer Frühjahrs-Konjunkturumfrage beteiligt – vielen 
Dank dafür! Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie in diesem Heft ab Seite 16. Die 
 aktuelle Geschäftslage wird von den meisten Betrieben als gut beurteilt. Weniger zu-
frieden sind Betriebe, die viel für die öffentliche Hand arbeiten, vor allem im Straßen- 
und Tiefbaubereich. Wenig überraschend ist, dass bei der Bewertung der Preis-
entwicklung große Einigkeit herrscht. Alle Betriebe sind von den erheblichen 
Preissteigerungen bei den Baustoffen betroffen und die meisten gehen von weiter stei-
genden Preisen in den nächsten Monaten aus. Das führt zu deutlichen Unsicherheiten 
bei der Beurteilung der weiteren Geschäftsentwicklung. Trotzdem will die Mehrheit 
der Befragten ihr Personal halten oder sogar Beschäftigung aufbauen. 

Die Einschätzung unserer Mitgliedsbetriebe zur aktuellen Situation der Branche stand 
auch im Mittelpunkt unserer Frühjahrs-Pressekonferenz, über die wir auf Seite 4 
 berichten. Ganz bewusst haben wir versucht, deutlich zu machen, dass – entgegen 
dem Eindruck, der durch die Medien in den vergangenen Wochen erzeugt wurde – 
die Baustellen trotz teilweise gestörter Lieferketten und stark gestiegener Baustoff-
preise im Großen und Ganzen laufen und mit einem Preisrückgang in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen ist. Damit wollen wir dem Eindruck entgegenwirken, es könne aus 
Bauherrensicht doch besser sein, ein eigentliches geplantes Vorhaben jetzt erst einmal 
„auf Eis zu legen“ und abzuwarten. 

In Richtung der Politik haben wir erneut den Abbau kostentreibender Überregulierun-
gen im Baubereich und die Entlastung der Bauherren zum Beispiel durch Einführung 
eines Freibetrags bei der Grunderwerbsteuer und eine Erhöhung der AfA angemahnt. 
Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt, um (endlich) Standards, die vielleicht 
wünschenswert, über kurz oder lang aber schlicht nicht mehr bezahlbar sein werden, 
auf den Prüfstand zu stellen? Außerdem brauchen Bauherrn wie Unternehmer mehr 
denn je verlässliche Rahmenbedingungen. Das Trauerspiel um die Bundesförderung 
für energieeffiziente Gebäude (siehe Seite 24) lässt zweifeln, ob die Politik das ver-
standen hat.

Aktuell auf Eis liegt die diesjährige Mindestlohntarifrunde. Die Arbeitgeberseite hat 
den Schiedsspruch vom März abgelehnt. Auch unser bayerischer  Ausschuss für Tarif- 
und Sozialpolitik hat sich gegen eine Annahme ausgesprochen. Ein wesentlicher 
Grund hierfür war vor allem die vom Schlichter vorgesehene Verpflichtung der Arbeit-
geber, über die drei Erhöhungen des Mindestlohns 1 um jeweils 0,60 Euro eine  Kop- 
pelung an die Teuerungsrate zu akzeptieren. Eine solche „Auto matik“ hat mit Tarif-
autonomie wie wir sie verstehen nichts zu tun. 

Deutlich mehr Auswirkungen auf die betriebliche Praxis dürften die im Rahmen der 
Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen des letzten Jahres vereinbarten Änderungen im 
Bereich des Verpflegungszuschusses und der Wegezeitenschädigung haben. Auch 
wenn bis zu ihrem Wirksamwerden im nächsten Jahr noch etwas Zeit ist, informieren 
wir bereits jetzt auf Seite 13 in diesem Heft und in einem Online-Seminar am 19. Juli 
2022. Alle Betriebe sind gut beraten, sich rechtzeitig mit den umfangreichen Änderun-
gen zu beschäftigen und betriebliche Umsetzungsstrategien zu erarbeiten. Wir unter-
stützen hierbei gerne! 

Ihr  
Andreas Demharter

impressum 
 
Informationsdienst für das  
Bayerische Baugewerbe:  
BLICKPUNKT BAU  
ist der Informationsdienst für die  
Mitgliedsbetriebe der im Landesverband  
Bayerischer Bauinnungen zusammen- 
geschlossenen Innungen.

Der Landesverband  
Bayerischer Bauinnungen im Internet:  
www.lbb-bayern.de

Der Bezugspreis ist  
im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Herausgeber:
Service- und Verlagsgesellschaft des
Bayerischen Baugewerbes GmbH
Bavariaring 31 | 80336 München
Telefon 0 89/76 79 - 119
Telefax 0 89/76 79 - 154

Verantwortlich für den Inhalt:
RA Andreas Demharter
Bavariaring 31 | 80336 München

Anzeigen:
Abt. Kommunikation und Medien
Bavariaring 31 | 80336 München

Grafisches Konzept:
Artkrise kommunikation]s[design
Rosenthaler Straße 24 | 10119 Berlin
www.artkrise.de

Satzerstellung:
Satzstudio Rößler
Aindlinger Straße 3 | 86167 Augsburg
www.satzstudio-roessler.de

Druck:
Druck + Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22 | 93491 Stamsried
www.voegel.com

100 % Recycling-Papier

Erscheinungsweise: 6 x im Jahr

Nachdruck auch auszugsweise  
nur mit Genehmigung des Verlages  
und unter Quellenangabe gestattet.

Titelseite: 
© stock.adobe.com

2 BLICKPUNKT BAU 3 | Mai/Juni 2022



iNhalt

3BLICKPUNKT BAU 3 | Mai/Juni 2022

aKtUelleS
Jahrespressekonferenz 
Verlässliche und mutige Baupolitik  
zur Krisenbewältigung gefordert .....................................................4

Hochschulpreis des Bayerischen Baugewerbes 2022 
1. Preis geht an Ganga Surendran Sanila ..........................................5

Recht
Radon 
Das Landesamt für Umwelt informiert 
zu Schutzmaßnahmen bei Neubauten ...............................................7

Bundesrat fordert stärkeren Einsatz  
wiederverwendbarer Baustoffe .......................................................8

Corona-Pandemie 
Bund und Bayern heben Erlasse aus dem Jahre 2020 auf ..................9

Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 
Sind Vorgaben im Leistungsverzeichnis  
gleichzeitig Mindestanforderungen für Nebenangebote? ................. 10

GUT ZU WiSSEN! 
Kosten der Angebotserstellung ..................................................... 11

SteUeRN
Steuerliche Erleichterungen bei gestörten Lieferketten .................. 12

taRiF- UND SOzialpOlitiK
Verpflegungszuschuss und Wegezeitentschädigung ab 2023 ........... 13

Mindestlohntarifverhandlungen 2022 
Schiedsspruch abgelehnt .............................................................. 14

Durchschnittliche Stundenlöhne im Baugewerbe ............................ 15

WiRtSchaFt
Baukonjunktur 
Ergebnisse der Frühjahrsumfrage 2022 .......................................... 16

Nachhaltigkeit 
Fördermittel für Betriebe auf dem Weg zur Klimaneutralität ........... 18

Nachhaltigkeit 
Leitfaden zur EU-Taxonomie .......................................................... 19

Digitalisierung 
Bericht der KfW zum Digitalisierungsgrad des Mittelstands ............ 20

Digitalisierung 
Förderprogramm go-digital ausgeweitet und verlängert ................. 21

Bürgschaftsservice 
Online-Plattform Trustlog digitalisiert 
und vereinfacht den Bürgschaftsprozess ....................................... 22

BeRUFSBilDUNg
Nachwuchswerbung 
Kinderbuch „Häuser, Straßen und Tunnel bauen 
 – wie geht das?“ ..........................................................................23

USA-Stipendien für Handwerksauszubildende 2023/24 ................... 24

techNiK
Energieeffizientes Bauen 
Aktuelle KfW-Förderung und geplante Novelle  
des Gebäudeenergiegesetzes ........................................................ 24

FachgRUppeN
Asphaltmischwerke 
Steuerfreie Verwendung von Kohle  
zur Herstellung von Asphaltmischgut ............................................ 26

ingenieurbauten 
Richtlinien für das Aufstellen  
von Bauwerksentwürfen fortgeschrieben ...................................... 26

UNESCO-Kulturerbe 
Pflasterhandwerk in immaterielles  
Kulturerbe Deutschlands aufgenommen ........................................ 27

Stoffpreisgleitklausel 
Festlegungen der Autobahn GmbH zum Bundeserlass ..................... 28

Süddeutscher Estrichtag 
Premiere des Branchentreffs war ein großer Erfolg ........................ 29

Wechsel in der Geschäftsführung .................................................. 30

Neue Fachinformation für isolierer 
Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung nach ATV DiN 184 .......... 30

Wahlen 
Hans Simon ist neuer Vorsitzender der Fachgruppe BFTN ................ 31

peRSöNlicheS
Dr. Nils Kleine-Möller verstorben  ................................................  32

VeRaNStaltUNgeN
Aktuelle Termine für das Bayerische Baugewerbe  ........................  33

3 FRageN aN
Von Experten für Experten 
Unsere Ansprechpartner stellen sich vor ....................................... 34



Jahrespressekonferenz
Verlässliche und mutige Baupolitik zur Krisenbewältigung gefordert
 
Am 12. Mai 2022 fand im Presseclub München die Jahrespressekonferenz des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen 
statt. Unser Verbandspräsident Wolfgang Schubert-Raab nahm dies zum Anlass, baupolitische Maßnahmen zur Krisen-
bewältigung einzufordern.

aKtUelleS

 
„Das Baugewerbe braucht in diesen kri-
senhaften Zeiten eine verlässliche und 
mutige Baupolitik, welche die Rahmen-
bedingung für das Bauen der veränder-
ten Situation anpasst. Dazu zählen eine 
verlässliche und ver stetigte Neubauför-
derung und eine Verständigung auf ein 
bauphysikalisch und wirtschaftlich sinn-
volles Niveau bei den Klimaschutzan-
forderungen im Wohnungsbau. Außer-
dem muss die Bundespolitik die kommu- 
nale Investitionstätigkeit unterstützen,  
sei es durch Entlastung von Altschulden 
oder durch Förderprogramme“, so unser 
Verbandspräsident Wolfgang Schubert- 
Raab auf der Jahrespressekonferenz. 
„Wir fordern die versprochene Entlas-
tung von Bauherren etwa durch Ein füh-
rung eines Freibetrags bei der Grund- 
erwerbsteuer und die Erhöhung der AfA 
von zwei auf drei Prozentpunkte ein. 
Und es müssen endlich mutige Schritte 
zum Abbau der Überreglementierung 
des Bauens durch Verordnungen und 
Vorschriften unternommen werden.“
 
Überwiegend hohe Auftragsbestände, 
aber Lieferschwierigkeiten und starke 
Preissteigerungen bei fast allen Baustof-
fen sowie steigende Finanzierungskosten 
und eine äußerst schwierige Fachkräfte-
situation kennzeichneten die Situation 
des bayerischen Baugewerbes in diesem 
Frühjahr. 

Trotzdem lief es in den ersten Monaten 
des Jahres auf den Baustellen noch ver-
gleichsweise gut. Das zeigen die Ergeb-
nisse der Frühjahrs-Konjunkturumfrage 
 unseres Verbandes, an der sich 400 Mit-
gliedsunternehmen beteiligten und die 
auf der Pressekonferenz vorgestellt wur-
den (siehe auch ausführlich in diesem 
Heft auf Seite 16 zu den Ergebnissen der 
Frühjahrs-Konjunkturumfrage).

 
Die Erwartungen der Betriebe sind je-
doch von großen Unsicherheiten geprägt. 
Die deutlichen Preissteigerungen, mit de-
nen Bauunternehmen im Einkauf konfron-
tiert sind, erschweren viele Bauvorhaben. 

Alle Baubetrieben berichteten von deut-
lich gestiegenen Einkaufspreisen in den 
Monaten Februar bis April. Sie gehen 
davon aus, dass die Preise für Baustoffe 
und Materialien in den nächsten Mona-
ten weiter deutlich steigen werden.
 
Trotz der schwierigen Situation auf den 
Baustellen bleibt das mittelständisch ge-

prägte Baugewerbe ein Beschäftigungs-
motor. 

Darauf wies Schubert-Raab hin: „Das 
Baugewerbe ist und bleibt auch in Krisen-
zeiten ein sicherer und attraktiver Arbeit-
geber. Mich freut es besonders, dass 
 jeder dritte Mitgliedsbetrieb unseres Ver-
bandes die Lehrlingszahl in diesem Jahr 
erhöhen will. Der Bedarf an Fachkräften 
ist aber noch viel größer, denn fast zwei 
Drittel der Betriebe hat unbesetzte Aus-
bildungsplätze. Unsere Mitgliedsbetriebe 
und die Bau innungen beraten junge Men-
schen gerne über die Ausbildungs- und 
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Verbandspräsident Wolfgang Schubert-Raab im Interview mit dem Bayerischen Fernsehen.



hochschulpreis des Bayerischen Baugewerbes 2022
1. preis geht an ganga Surendran Sanila
 
Die Stiftung Berufsförderung Bayerisches Baugewerbe schreibt jährlich den Hochschulpreis des Bayerischen Baugewerbes 
aus. Herausragende Bachelor- und Masterarbeiten der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit hohem Praxisbezug für die 
Anwendung in Unternehmen der klein- und mittelständisch geprägten Bauwirtschaft und nachvollziehbarer, verständlicher 
Darstellung werden ausgezeichnet. Der Preis wurde 2022 zum 14. Mal vergeben.

In diesem Jahr wurden insgesamt zehn 
Bachelor- und Masterarbeiten von
 
■   der Technischen Universität  

München,

■   der Universität der  
Bundeswehr München,

■   der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München,

■   der Technischen Hochschule  
Nürnberg Georg-Simon-Ohm und

■   der Hochschule Augsburg
 
eingereicht. Aus den zehn eingereichten 
Arbeiten hat der Wettbewerbsausschuss 
entschieden, zwei Arbeiten mit einem 
Geldpreis und sieben Arbeiten mit einer 
Teilnahmeurkunde auszuzeichnen.
 
Mit dem 1. Preis wurde Frau Ganga 
 Surendran Sanila für ihre Masterarbeit 
„Objekt- und versionsbasierte Schlitz- 
und Durchbruchsplanung in open BIM-
Projekten mittels eines datenbankgestütz-
ten Workflows“ ausgezeichnet.

Frau Surendran Sanila erklärte in einer 
kurzen Präsentation und einem Interview 
mit BLICKPUNKT BAU, um welches Prob-
lem es in ihrer Masterarbeit ging und wie 
sie es gelöst hat: „Für meine Masterar-
beit habe ich länger als ein halbes Jahr 
ein Thema gesucht, das sehr relevant für 
die Baubranche ist und glücklicherweise 
habe ich ein solches bekommen: die 
Schlitz- und Durchbruchsplanung. 

Dieser Planungsprozess ist im Bauwesen 
sehr zeitaufwändig und kommunika- 
tionsintensiv. Es braucht eine echtzeitige 
Kommu nikation zwischen allen Beteilig-

ten. In meiner Masterarbeit habe ich 
hierfür eine Lösung entwickelt, ein Gate-
keepertool.
 
Damit ist es möglich, eine Entscheidungs-
historie in einen BIM-Tool in Echtzeit zu 
verfolgen. Es ist sehr einfach für alle Be-
teiligten, die letzte Entscheidung zu lesen 
und zu sehen. 

Bei allen Schlitzen und Durchbrüchen 
sieht man was war, was passiert ist und 
wann und was die Begründung für die 
Änderungen ist. Ich denke, es ist sehr 
wichtig, diesen Entscheidungs- oder Ko-
operationsprozess zu vereinfachen.“
 
Präsident Schubert-Raab hob in seiner 
Laudatio hervor: „Die Schlitz- und Durch-
bruchsplanung ist zeitaufwändig und feh-
leranfällig. Insbesondere in Verbindung 
mit Planänderungen führt dies zu zahlrei-
chen Baumängeln. Frau Surendran Sanila 
leistet mit der Entwicklung des Prototyps 
einen wichtigen Beitrag zur Digitalisie-
rung im Bauwesen, der für die Zukunft ei-
ne Perspektive aufzeigt, um die Planungs- 
und Ausführungsqualität im Baugewerbe 
zu verbessern.“
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Verbandspräsident Wolfgang Schubert-Raab steht den Pressevertretern und -vertreterinnen Rede und 
Antwort.

Jobchancen am Bau“, so Schubert-Raab 
gegenüber der versammelten Presse und 
den Medien.

Unsere Pressekonferenz erfuhr große me-
diale Aufmerksamkeit. 

Neben dem Bayerischen Fernsehen und 
den Bayerischen Radiosendern nahmen 
zahlreiche Jour nalisten der Tages- und 
Fachpresse teil. Auch wurde in den Medi-
en ausführlich berichtet. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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Den 2. Preis erhielt 
Frau Helena Angerer

Frau Angerer wurde für ihre Masterarbeit 
zur „Entwicklung von alternativen Metho-
den zur Straßenzustandserfassung“ aus-
gezeichnet. Frau Angerer zu Ihrer Mas-
terarbeit: „In meiner Masterarbeit habe 
ich mich damit beschäftigt, eine alternati-
ve Methode zur Straßenzustandserfas-
sung zu finden und dabei habe ich die 
Beschleunigungssensorik, die zum Bei-
spiel in Smartphones oder wie in meiner 
Masterarbeit in eine GoPro-Kamera ein-
gebaut ist, eingesetzt.
 
Aktuell ist die Straßenzustandserfassung 
in personeller und in finanzieller Hinsicht 
sehr aufwändig. Durch meine Masterar-
beit sowie durch die anschließende For-
schungs- und Entwicklungsarbeit kann 
das Baugewerbe in Zukunft bei der Stra-
ßenzustandserfassung unterstützt werden. 

Es freut mich natürlich zu sehen, dass das 
Baugewerbe bereits jetzt Interesse an 
meiner Arbeit zeigt und diese auch in der 
Zukunft Anwendung finden kann.“
 
Präsident Schubert-Raab bestätigt in sei-
ner Laudatio: „Die Arbeit beschäftigt sich 
mit der Gundlagenentwicklung eines kos-
tengünstigen Messsystems zur kontinuier-
lichen Überwachung des Straßenzu-
stands. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung des Straßenunterhalts. Auf 
der Grundlage der Arbeit sind auch neue 
Dienstleistungsangebote von Straßen-
baubetrieben denkbar.“

Der 3. Preis wurde nicht vergeben.

 Olaf Techmer  
techmer@lbb-bayern.de
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 Eine Bildergalerie zum Hochschulpreis 2022 finden Sie in der Mediathek  
auf www.lbb-bayern.de unter „Öffentliche Veranstaltungen“. Außerdem  
wurde ein Video zur Preisverleihungsfeier gedreht, dieses finden Sie auf  
www.hochschulpreis-bayern.de oder direkt auf unserem YouTube-Kanal  
„Das Bayerische Baugewerbe“.

 
 Eine Broschüre mit allen zusammengefassten Arbeiten kann auf www.lbb- 
bayern.de in der Rubrik „Bildung/Hochschulpreis/Wettbewerbsbeiträge“ 
 heruntergeladen werden. Auf Anfrage können auch die vollständigen Bache-
lor- und Masterarbeiten als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden.

   Vorankündigung:
   Die Verleihung des Hochschulpreises 2023 findet am Mittwoch, den 26. April 

2023 im Oskar von Miller Forum in München statt. Teilnehmerunterlagen 
 können hierzu jederzeit eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.hochschulpreis-bayern.de.

 

 

Die Preisträger und Preisträgerinnen des Hochschulpreises 2022 v.l.n.r.: Daniel Dlubal, Simon Gradic, 
Helena Angerer, Elisabeth Schmid, Ganga Surendran Sanila, Sebastian Apostu, Maria Wagner.

Prof. Dr.-Ing. Detleff Schermer von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg trug zum 
Programm der Preisverleihung einen interessanten Fachvortrag zum Thema „Mauerwerk in Forschung 
und Lehre“ bei.
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Recht
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Radon
Das landesamt für Umwelt informiert  
zu Schutzmaßnahmen bei Neubauten
Das Strahlenschutzgesetz ist seit 31. Dezember 2018 in Kraft und enthält auch Regelungen zum radonsicheren Bauen.  
Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) will die Aufmerksamkeit bei Planern und ausführenden Unternehmen erhöhen 
und informiert unter anderem mit neuen Broschüren über einzelne Radon-Schutzmaßnahmen.

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das 
überall natürlich im Boden vorkommt. 
Gelangt es in Innenräume gilt: Leben und 
arbeiten wir für längere Zeit in Räumen 
mit erhöhter Radonkonzentration, kann 
dies Lungenkrebs begünstigen. 

Das Strahlenschutzgesetz legt deshalb 
Regeln zum radonsicheren Bauen fest. 
Gefragt sind vor allem Planer und Bau-
ausführende. Denn beim Radonschutz 
gibt es keine Universallösung. Hier sind 
für jedes Gebäude individuelle Schutz-
maßnahmen gefragt.

Bayernweite Regelungen

Die geologische Beschaffenheit des Bo-
dens und dessen Durchlässigkeit bestim-
men, wie viel Radon vorhanden ist und 
wie es sich ausbreiten kann. Wichtig ist 
aber vor allem der bauliche Zustand des 
Gebäudes. Mit geeigneten Maßnahmen 
kann der Eintritt von Radon erheblich er-
schwert werden. 

Daher regelt Paragraf 123 des Strahlen-
schutzgesetzes, dass deutschlandweit ein 
Basisschutz vor Radon beim Neubau um-
gesetzt werden muss. 

Dieser gilt als erfüllt, wenn beispielsweise 
die nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik erforderlichen Maß-
nahmen zum Feuchteschutz eingehalten 
werden. 

Verhindert werden muss insbesondere 
der Eintritt von radonhaltiger Bodenluft 
ins Gebäude. Hierfür ist es essenziell, die 
erdberührende Gebäudehülle luft- bezie-
hungsweise gasdicht auszuführen. 

Dies gilt beispielsweise auch für die luft- 
beziehungsweise gasdichte Ausführung 
von Mediendurchführungen. 

Bereits kleine Undichtigkeiten wirken dem 
Radonschutz entgegen.

zusätzliche pflichten in 
Radon-Vorsorgegebieten

In Radon-Vorsorgegebieten ist die Wahr-
scheinlichkeit größer, dass in Innenräu-
men die Radonkonzentration erhöht ist.

Hier ist zusätzlich zum Basisschutz eine 
weitere Radon-Schutzmaßnahme im 
Neubau verpflichtend. Beispiele sind:

■   der Einsatz diffusionshemmender 
Betonsorten mit der erforderlichen 
Dicke der Bauteile,

■   die Absaugung von Radon unter  
dem Gebäude durch zum Beispiel 
eine Radondrainage oder

■   Lüftungsmaßnahmen, um die  
Differenz des Luftdrucks zwischen 
Bodenluft und Innenräumen gezielt 
zu steuern. 

Da präventive bauliche Maßnahmen 
meist effizienter und auch kostengüns-
tiger sind, sollte stets überlegt werden, 
ob zusätzliche Radon-Schutzmaßnahmen 
sinnvoll sind.

 Auch bei Umbaumaßnahmen in Bestandsgebäuden sollte an den Radonschutz 
gedacht werden. In der Broschüre „Radon – Sanierungsmaßnahmen bei be-
stehenden Gebäuden“ der Radon-Fachstellen aus Österreich, der Schweiz, 
Süddeutschland und Südtirol werden einzelne Radon-Schutzmaßnahmen vor-
gestellt. Diese Broschüre und weitere finden Sie unter www.bestellen.bayern.
de („Umwelt und Verbraucherschutz“/„Strahlenschutz“).  
 
Detaillierte Informationen zum Thema Radon in Gebäuden finden Sie unter 
www.lfu.bayern.de („Strahlung“/„Radon in Gebäuden“).

 

 Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt  
radon-fachstelle@lfu.bayern.de



Bundesrat fordert stärkeren einsatz  
wiederverwendbarer Baustoffe
Am 20. Mai 2022 verabschiedete der Bundesrat eine Entschließung „Stärkung des Einsatzes von wiederverwendbaren 
Baustoffen und Bauteilen sowie von ressourcenschonenden Recycling-Baustoffen“ (BR-DS 139/22).

Der Bundesrat formulierte in seinem 
 Beschluss fünf Forderungen zur Stär- 
kung des Einsatzes von Recyclingbau-
stoffen. 

Der Beschluss im Wortlaut:

■   Der Bundesrat stellt fest, dass der Ein-
satz von wiederverwendbaren Bau-
stoffen und Bauteilen sowie von RC-
Baustoffen einen wichtigen Beitrag 
zum Umwelt- und Ressourcenschutz 
leistet. Daher ist es geboten, die Po-
tenziale von wiederverwendbaren 
Baustoffen und RC-Baustoffen auszu-
schöpfen und deren Einsatz zu  stär- 
ken. Zum Einsatz von wiederverwend-
baren Baustoffen und Bauteilen muss 
deshalb eine entsprechende Aus-
legungs- und Anwendungshilfe der 
Technischen Bau bestimmungen zeit-
nah vorgelegt werden.

■   Der Bundesrat bittet die Bundesregie-
rung, gegenüber der Europäischen 

Kommission darauf hinzuwirken, dass 
in größerem Maße als bisher in Rechts-
vorschriften standardisierte Qualitäts-
kriterien für RC-Baustoffe und wieder-
verwendbare Baustoffe berücksichtigt 
und entsprechende Normen für die 
einheitliche Etablierung eines Pro-
duktstatus geschaffen werden.

■   Der Bundesrat fordert die Bundesre-
gierung auf, darauf hinzuwirken, dass 
RC-Baustoffe und wiederverwendba-
re Baustoffe explizit im Standardleis-
tungsbuch für das Bauwesen, das bei 
Ausschreibungen im öffentlich-rechtli-
chen Bereich zu Grunde gelegt wird, 
primär gefördert werden.

■   Der Bundesrat fordert die Bundesre-
gierung auf, das bestehende Be wer-
tungs system Nachhaltiges Bauen wei-
terzuentwickeln, damit der Einsatz 
von wiederverwendbaren Baustoffen 
und RC-Baustoffen ausreichend punk-
temäßig gewürdigt wird.

■   Der Bundesrat stellt fest, dass es bis-
her keine gezielten Förderungsmög-
lichkeiten für den Einsatz von RC-
Baustoffen und wiederverwendbaren 
Baustoffen gibt. Er bittet die Bundes-
regierung zu prüfen, ob in den KfW-
Förderprogrammen der Einsatz von 
RC-Baustoffen als zusätzlicher För-
derbaustein aufgenommen werden 
kann. Nebenbedingung muss dabei 
sein, dass beim Einsatz von RC-Bau-
stoffen und von wiederverwendbaren 
Baustoffen auch das Klimaschutzziel 
von 1,5 Grad auf Gebäudeebene 
ökobilanziell erreicht wird.

Der Beschluss ging auf einen Bundes- 
ratsantrag des Freistaats Bayern zurück.  

Unser Verband unterstützte den Antrag 
Bayerns und wirkt in mehreren Arbeits-
kreisen der zuständigen bayerischen Mi-
nisterien mit, um praxisgerechte Lösungen 
für den stärkeren Einsatz von RC-Bau-
stoffen und Bodenaushub in Bayern zu 
entwickeln und umzusetzen. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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Unser Verbandspräsident Wolfgang Schubert-Raab (2. von rechts) traf am 25. Mai 2022 gemeinsam mit 
Vertretern der Handwerkskammer für München und Oberbayern und des bayerischen Zimmererverban-
des den bayerischen Bauminister Christian Bernreiter (Bildmitte). Ein Thema des Gesprächs war unter 
anderem der aktuelle Beschluss des Bundesrats, den verstärkten Einsatz von RC-Baustoffen zu fördern.
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corona-pandemie
Bund und Bayern heben erlasse aus dem Jahre 2020 auf
Nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wurden in den vergangenen Wochen die weitrei-
chenden Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise zurückgefahren. Bund und Bayern nehmen diese Entwicklung zum Anlass, 
die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassenen Sonderregelungen für die Vergabe und Abwicklung von Bau-
maßnahmen aufzuheben. Künftig werden insbesondere die Corona-bedingten Mehrkosten nicht mehr ersetzt.

Anfang März haben das Bundesministe-
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen sowie das Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr ein weiteres 
Rundschreiben zur COVID-19-Pandemie 
veröffentlicht. 

In diesen Schreiben wird klargestellt, 
dass nach mittlerweile fast zwei Jahren 
Pandemie hinsichtlich der Auswirkungen 
sowie der erforderlichen zusätzlichen 
Maßnahmen und der hierbei entstehen-
den Kosten Erfahrungen gesammelt wur-
den, die nun die Rückkehr zum Regelver-
fahren ermöglichen. 

Dementsprechend haben die Bundesmi-
nisterien ihre Erlasse aus dem Jahre 2020 
zu vertragsrechtlichen Fragen, zu verga-
berechtlichen Fragen und zu Hygiene-
mehrkosten aufgehoben.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2022 hat auch 
das Bayerische Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr informiert, 
dass die alten Erlasse und Hinweisblätter 
aus dem Jahre 2020 keine Anwendung 
mehr finden. Zu beachten ist insbesonde-

re, dass bei künftigen Ausschreibungen 
das damals eingeführte Formblatt 217 
(COVID-bedingte Mehrkosten) den Ver-
gabeunterlagen nicht mehr beizufügen 
ist. Bei bestehenden Verträgen ändert 
sich diesbezüglich nichts.

 praxistipp  
Bei bestehenden Verträgen werden – wie bisher auch – die Corona-bedingten 
Mehrkosten erstattet, die für die jeweilige Baustelle erforderlich waren. Bei 
Zweifeln hinsichtlich der Erforderlichkeit der Hygienemaßnahmen kommt es 
grundsätzlich auf die Informationen der BG BAU und/oder des RKI an. Um 
Streitigkeiten zu vermeiden, sollte in Zweifelsfällen ein klärendes Gespräch mit 
dem Auftraggeber geführt werden.

 

 Colin Lorber  
lorber@lbb-bayern.de

www.lbb-bayern.de

Mit unserem Newsletter  
immer auf dem neuesten Stand:
■   praxishilfen für den Baualltag
■   Rechts- und Steuertipps
■   Unsere positionen in der Baupolitik
■   Download-Optionen  

z. B. für Musterverträge
■   Neue Videos und Bilder 

in unserer Mediathek

Schauen Sie in ihr postfach!



Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt
Sind Vorgaben im leistungsverzeichnis  
gleichzeitig Mindestanforderungen für Nebenangebote?
Lässt der öffentliche Auftraggeber gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A Nebenangebote zu, hat er nach § 8 EU Abs. 2 Nr. 
3b VOB/A Mindestanforderungen festzulegen, denen die Nebenangebote genügen müssen. Eine bestimmte Vorgabe im 
Leistungsverzeichnis, die für das Hauptangebot gilt, ist nicht ohne Weiteres als Mindestanforderung für Nebenangebote 
auszulegen.

Der Fall

Eine städtische Wohnungsbaugesell-
schaft schreibt Erschließungsarbeiten für 
ein neues Wohnviertel aus. Einziges Zu-
schlagskriterium ist der Preis. Die Verga-
beunterlagen verweisen für Frost- und 
Schottertragschichten auf die zusätzli-
chen technischen Vertragsbedingungen. 
Die Leistungsbeschreibung sieht bei be-
stimmten Positionen die Verwendung „na-
türlicher Gesteinskörnungen“ vor. Neben-
angebote sind in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zugelassen. Sie müssen 
die geforderten Mindestanforderungen 
erfüllen. Explizite Mindestanforderung 
für Nebenangeboten werden in den Ver-
gabeunterlagen nicht festgelegt. 

Bieter A reicht ein Nebenangebot ein, bei 
dem eine Frost- und Schottertragschicht 
aus Recycling (RC)-Material erstellt wer-
den soll. In einem Aufklärungsgespräch 
teilt die Vergabestelle Bieter A mit, dass 
sie das Nebenangebot ausschließen wer-
de, da Recyclingmaterial von der Stadt 
nicht gewünscht sei. Bieter A wendet sich 
zunächst mit dem Nachprüfungsverfah-
ren und später vor dem Oberlandesge-
richt gegen die Nichtwertung seines Ne-
benangebots. 

Die entscheidung

Das Oberlandesgericht Frankfurt gibt 
Bieter A in seinem Beschluss vom 15. 
März 2022 (Az.: 11 Verg 10/21) Recht. 
Es stellt zunächst grundsätzlich klar, dass 
die Vergabestelle nicht berechtigt war, 
das Nebenangebot von Bieter A gemäß 
§ 16 EU Nr. 5 VOB/A auszuschließen, da 
Nebenangebote zugelassen waren und 
das Nebenangebot von Bieter A den 
Mindestanforderungen entsprach. Min-
destanforderungen müssen nicht aus-
drücklich als solche bezeichnet werden, 
der Bieter muss aber erkennen können, 

dass es sich um solche handelt. Eine Min-
destanforderung für Nebenangebote 
kann sich grundsätzlich auch aus der 
Baubeschreibung ergeben, wenn eine 
dortige Regelung nach dem objektiven 
Empfängerhorizont eines durchschnittli-
chen Bieters des angesprochenen Bieter-
kreises nur im Sinne einer Mindestanfor-
derung an Nebenangebote verstanden 
werden kann. 

Im konkreten Fall kommt das Gericht 
nach seiner Auslegung zu dem Ergebnis, 
dass die Festlegung im Leistungsverzeich-
nis, wonach die Frost- und Schottertrag-
schichten aus natürlichen Gesteinskör-
nungen zu bestehen haben, nicht als 
Mindestanforderung für Nebenangebote 
zu verstehen ist. 

Es führt aus, dass das Leistungsverzeich-
nis sich grundsätzlich lediglich mit den 

Anforderungen, die an das Hauptange-
bot gestellt werden, befasst. Würde man 
die Mindestanforderungen an Nebenan-
gebote mit den Anforderungen an Haupt-
angebote gleichstellen, könnte es keine 
Nebenangebote mehr geben. 

Daher ist grundsätzlich eine Vorgabe des 
Leistungsverzeichnisses nicht als Mindest-
anforderung für die Nebenangebote zu 
verstehen. Gegen die Auslegung der Vor-
gaben im Leistungsverzeichnis als Min-
destanforderung für Nebenangebote, 
spricht auch der Umstand, dass andere 
Bieter ebenfalls in Nebenangeboten RC-
Materialien angeboten haben. 
 

 Colin Lorber  
lorber@lbb-bayern.de
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Verbautes Recyclingmaterial in einer Schottertragschicht
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Kosten der angebotserstellung
Im Zuge der Angebotserstellung erbringt ein Unternehmer mitunter erhebliche Vorleistungen, indem er Entwürfe, 
 Pläne und Berechnungen vornimmt, um ein Angebot zu erstellen. Erhält er später den Auftrag nicht, so bleibt er auf 
den dafür aufgewendeten Akquise-Kosten sitzen. Besonders ärgerlich ist es, wenn ihm später zu Ohren kommt, dass 
sein Angebot verwendet wurde, um Drittangebote einzuholen.

Was kann der Unternehmer tun, um zu verhindern,  
dass der auftraggeber sich sein angebot zu eigen macht,  
um Konkurrenzangebote einzuholen?

Grundsätzlich ist es sinnvoll, den Auftraggeber im Zuge 
 einer Angebotserstellung darauf hinzuweisen, dass das An-
gebot nicht an Dritte weitergegeben werden darf, sofern es 
sich um einen nicht-öffentlichen Auftraggeber und kein Ver-
gabeverfahren handelt. Hier eine Beispielformulierung:  
„Mit großer Sorgfalt haben wir für Ihr Bauvorhaben ein in-
dividuelles Angebot erstellt, dass es Ihnen ermöglicht, den 
voraussichtlichen Aufwand für Ihre Baumaßnahme einzu-
schätzen. 

Dafür haben wir Ihnen unser betriebliches Know-How als 
Fachunternehmen und unsere jahrelange Erfahrung vertrau-
ensvoll entgegengebracht. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir nicht damit einverstanden sind, dass das Angebot als 
unser schützenswertes geistiges Eigentum vollständig oder 
auch nur teilweise an Dritte insbesondere zur Einholung von 
Konkurrenzangeboten weitergegeben wird. 

Für den Fall, dass hiergegen verstoßen wird, behalten wir 
uns die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche wegen Ur-
heberrechtsverletzung und Verstoß gegen das Geschäfts-
geheimnisgesetz vor.“ Grundsätzlich schützt das Geschäfts-
geheimnisgesetz (GeschGehG) davor, dass „Geschäftsge- 
heimnisse“, wenn der Nichtoffenbarungswille hinreichend 
erkennbar ist, an Wettbewerber weitergegeben werden. 
Wird dagegen verstoßen, kommen Schadensersatz oder 
Entschädigungsansprüche nach § 10 GeschGehG in Be-
tracht. 

Faktisch wird sich das zwar selten beweisen lassen, aber ei-
ne „Warnwirkung“ dürfte ein solcher Hinweis zumindest ent-
falten. Bei Vergabeverfahren stellen Änderungen an den 
Vergabeunterlagen einen zwingenden Ausschlussgrund dar. 
Auf Bedingungen und Ergänzungen zum Beispiel im An-
schreiben zum Angebot sollte deswegen verzichtet werden.

Wie kann der auftragnehmer seine  
angebotserstellungskosten absichern?

Bei erheblichen Vorleistungen im Zuge der Angebotserstel-
lung macht es Sinn, über diesen Aufwand eine Vergütungs-
vereinbarung im Vorfeld zu treffen und bei späterer Er-
teilung des Bauauftrags diese Kosten anzurechnen. In der 
Praxis kommt es immer wieder vor, dass ein Unternehmer im 
Hinblick auf den potentiellen Auftrag zwar die Genehmi-
gungsplanung erstellt, später aber leer ausgeht. 

Ohne entsprechende Vergütungsvereinbarung hat der Un-
ternehmer bei Gericht schlechte Karten, auch wenn der Auf-
traggeber die Genehmigungsplanung später nutzt und mit 
einem Dritten baut.

haftet der auftragnehmer,  
wenn seine planung fehlerhaft war?

Grundsätzlich haftet der Unternehmer auch für Schäden, 
die aufgrund seiner fehlerhaften Planung am Gebäude ent-
stehen, auch wenn er selber nur geplant und nicht gebaut 
hat. Hier kommt es – wie grundsätzlich bei Planungsfehlern 
– für eine Haftung darauf an, ob der Fehler ursächlich für 
den späteren Mangel war. 

Hat der ausführende Unternehmer selbst einen Fehler ge-
macht oder gegen die Verpflichtung zur Anmeldung von 
 Bedenken verstoßen, haftet er möglicherweise allein.

 Ilka Baronikians  
baronikians@lbb-bayern.de
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Steuerliche erleichterungen bei gestörten lieferketten
Das Bundesfinanzministerium hat eine unkomplizierte Handhabung von Stundungsanträgen oder Anträgen auf Herab-
setzung von Vorauszahlungen versichert.

SteUeRN

Viele Unternehmen des Baugewerbes se-
hen sich derzeit mit gestörten Lieferketten 
wegen des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine konfrontiert. 

Dies führt teilweise dazu, dass Betriebe 
ihre Aufträge nicht mehr abarbeiten kön-
nen oder ihre Betriebstätigkeiten stark 
einschränken müssen. 

Der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) hatte sich daher mit 
Schreiben vom 14. April 2022 an das 
Bundesfinanzministerium (BMF) gewandt 
und dort für großzügige Stundungs-
möglichkeiten und eine wohlwollende 
Prüfung von Anträgen auf Herabsetzung 
von Vorauszahlungen geworben. 

In einem Antwortschreiben vom 4. Mai 
2022 wurde nun von Seiten des BMF ver-
sichert, dass Anträge auf Stundungen 

oder Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen in der Regel schnell und unkom-
pliziert bewilligt werden sollen.

12 BLICKPUNKT BAU 3 | Mai/Juni 2022

Noch kein BAMAKA Mitglied?  
Jetzt kostenlos registrieren: www.bamaka.de/registrierung   
BAMAKA Kundenservice Telefon 02224 981 088-77 | service@bamaka.de Irrtümer, Konditionsänderungen und Druckfehler vorbehalten.  

Sparen Sie 
bis zu

4,0 ct/l

Sprit zu teuer? Nicht mit uns!
Entscheiden Sie sich für eine BAMAKA Tankkarte 
und sparen Sie bei jeder Fahrt zur Zapfsäule.

Weitere Informationen unter www.bamaka.de 

123456 789012 123456

BAMAKA AG
M. MUSTERMANN

D 64  12/22

 praxistipp  
Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich jeweils um individuelle Einzelfallent-
scheidungen handelt und daher die Anträge auch begründet werden müssen. 
Wir empfehlen insoweit den betroffenen Unternehmen, die einen Antrag auf 
Stundung oder Herabsetzung ihrer Vorauszahlungen stellen möchten, in jedem 
Fall ihren Steuerberater einzubinden.

 Das Schreiben des ZDH sowie das Antwortschreiben des BMF können Sie auf 
www.lbb-bayern.de unter der Quick-Link-Nr. 252700000 abrufen.

 

 Alexander Spickenreuther l spickenreuther@lbb-bayern.de 
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Verpflegungszuschuss und  
Wegezeitentschädigung ab 2023
Im Zuge der Tarifverhandlungen Lohn und Gehalt im Jahr 2021 wurden auch Änderungen im Bundesrahmentarifvertrag 
(BRTV) beschlossen, die ab 1. Januar 2023 wirksam werden. 

Die Änderungen mit der größten Rele-
vanz für die Unternehmen betreffen ins-
besondere den Verpflegungszuschuss 
und die Wegezeitentschädigung. Der 
BRTV soll wie üblich für allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Die Änderungen 
sind dann von jedem Unternehmen im 
Bauhauptgewerbe umzusetzen. 

Die Änderungen werden sich in Abhän-
gigkeit davon, wie sich die Auftragsstruk-
tur und insbesondere die Reichweite der 
Tätigkeit darstellt, sehr individuell auf die 
einzelnen Unternehmen auswirken. 

Da sich die neuen Regelungen meist un-
mittelbar auf die Kosten eines Angebots 
niederschlagen werden, ist es ratsam, 
diese rechtzeitig in die Kalkulationen ab 
dem Jahr 2023 aufzunehmen.

Im Wesentlichen enthält der BRTV ab Ja-
nuar 2023 folgende Änderung:

Verpflegungszuschuss 

Für Baustellen mit täglicher Heimfahrt 
wird der Verpflegungszuschuss neu gere-
gelt:

Gewerbliche Arbeitnehmer, die außer-
halb des Betriebes arbeiten und die aus-
schließlich aus beruflichen Gründen min-
destens acht Stunden von der eigenen 
Wohnung abwesend sind, erhalten ab 
dem Jahr 2023 einen Verpflegungszu-
schuss nach folgender Maßgabe: 

Der Verpflegungszuschuss beträgt ab  
1. Januar 2023 bei einer Entfernung zwi-
schen Betrieb und Arbeitsstelle

bis 50 km: 
6,00 Euro 
(ab Januar 2024: 7,00 Euro),

von mehr als 50 km bis zu 75 km: 
7,00 Euro 
(ab Januar 2024: 8,00 Euro) 
und von mehr als 75 km: 
8,00 Euro 
(ab Januar 2024: 9,00 Euro)

täglich. 

Dieser Verpflegungszuschuss ersetzt den 
bisherigen Betrag in Höhe von 4,09 Euro 
(2,56 Euro in den neuen Bundesländern). 
Mit diesem Verpflegungszuschuss sind 
Wegezeiten, die nicht als Arbeitszeit gel-
ten und daher nicht tariflich vergütet wer-
den, abgegolten.  

Wegezeitentschädigung

Bei Baustellen ohne tägliche Heimfahrt 
wird die Wegezeitentschädigung neu ge-
regelt und beträgt ab 1. Januar 2023 bei 
einer Entfernung zwischen Betrieb und 
Arbeitsstelle von

mehr als 75 km bis 200 km: 
9,00 Euro,
mehr als 200 km bis 300 km: 
18,00 Euro,
mehr als 300 km bis 400 km: 
27,00 Euro, 
und mehr als 400 km: 
39,00 Euro

für jede einzelne Strecke, wobei der An-
spruch auf zwei Wegezeitentschädigun-
gen je Kalenderwoche sowie die vom 
 Arbeitgeber angeordneten An- und Ab-
reisen begrenzt ist. Bei Arbeitsstellen mit 
nichttäglicher Heimfahrt haben Arbeit-
nehmer ab 500 km Entfernung Betrieb/
Arbeitsstellen nach jeweils 4 Wochen 
 einen Freistellungsanspruch von 1 Ar-
beitstag. 

Der Verpflegungszuschuss beträgt unver-
ändert 24,00 Euro je Arbeitstag. Er er-
höht sich – neu – um 4,00 Euro je Ar-
beitstag, wenn die Übernachtung nicht in 
einer Baustellenunterkunft erfolgt.

pauschaler zuschlag von „0,5 % We“

Die bisherige pauschale Wegstreckenent-
schädigung in Höhe von 0,5 Prozent des 
Tariflohnes entfällt ab 1. Januar 2023. 

ermittlung Wegstrecke

Entfernungen sind allgemein nach Maß-
gabe des kürzesten mit Personenkraftwa-
gen befahrbaren öffentlichen Weges 
zwischen der Arbeitsstelle und dem Be-
trieb/der Sammelunterkunft zu bestim-
men. Bei Verwendung eines Routenpla-
ners, etwa via Michelin, ist die Ermittlung 
der Entfernung nach der „kürzesten Stre-
cke (Entfernung)“ zugrunde zu legen. 

angestellte – poliere – „Bullifahrer“

Die Regelungen zum Verpflegungszu-
schuss bei Baustellen mit täglicher Heim-
fahrt gilt auch für Angestellte und Poliere, 
wenn sie auf wechselnden Baustellen ein-
gesetzt werden und die Wegezeit nicht 
schon als Arbeitszeit vergütet wird. Die 
Wegezeitentschädigung bei Übernach-
tungsbaustellen gilt für Angestellte und 
Poliere, deren Tätigkeit unmittelbar mit 
derjenigen der gewerblichen Arbeitneh-
mer in Verbindung steht und deren Ar-
beitszeit auf der Baustelle beginnt und 
endet. Für „Bullifahrer“ gelten die bisheri-
gen Regelungen des BRTV wie gehabt 
weiter. 

anrechenbarkeit

Der tarifliche Verpflegungszuschuss be-
ziehungsweise die Wegezeitentschädi-
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Mindestlohntarifverhandlungen 2022 
Schiedsspruch abgelehnt
Nachdem bei den diesjährigen Mindestlohnverhandlungen in den regulären Verhandlungsrunden keine Einigung erzielt 
werden konnte, wurde auch der Schiedsspruch vom 24. März 2022 von Arbeitgeberseite abgelehnt.

Der Schiedsspruch sah im Wesentlichen 
eine tarifvertragliche Komponente mit 
Laufzeit bis 30. Juni 2024 und im An-
schluss hieran eine schuldrechtliche Ver-
pflichtung der Tarifvertragsparteien bis 
30. November 2026 und darüber hinaus 
vor. Mit der tarifvertraglichen Kompo-
nente war neben dem Wegfall des Bau-
mindestlohn 2 zum 31. Dezember 2022 
eine dreimalige Erhöhung des Mindest-
lohns 1 um jeweils 0,60 Euro zum 1. Mai 
2022, 1. April 2023 und 1. April 2024 
vorge sehen.

Darüber hinaus sollten sich die Tarifver-
tragsparteien schuldrechtlich dazu ver-
pflichten, im Anschluss an diese Erhöhun-
gen in den darauffolgenden beiden 
Jahren den Baumindestlohn entsprechend 
der dann aktuellen Teuerungsrate anzu-

passen. Für die weitere Zukunft sollte der 
Baumindestlohn entsprechend dem zum 
30. November 2026 gegebenen Verhält-
nis zur Lohngruppe 4 dauerhaft fortge-
schrieben werden.

Die schuldrechtliche Komponente des 
Schiedsspruchs hätte bedeutet, dass die 
weitere Entwicklung des Baumindestlohns 
völlig unkalkulierbar geworden wäre, da 
die Teuerungsrate in den Jahren 2025 
und 2026 nicht vorhergesehen werden 
kann. Die dann folgende Koppelung an 
die Lohngruppe 4 ohne weitere Verhand-
lungen wäre einer weitgehenden Aufga-
be der Tarifautonomie in diesem Bereich 
gleichgekommen.

Nach Ablehnung des Schiedsspruchs hat 
die Arbeitgeberseite weitere Verhand-

lungsbereitschaft signalisiert – derzeit 
ohne entsprechende Willensäußerungen 
der IG BAU.

Arbeitsrechtlich wirkt der TV Mindestlohn 
mit den Lohngruppen 1 und 2 nach. Dies 
bedeutet, dass die Regelungen weiter-
gelten, bis sie durch eine andere Abma-
chung, entweder einzelvertraglich oder 
tarifvertraglich, ersetzt werden. Für neu 
begründete Arbeitsverhältnisse dagegen 
besteht keine Nachwirkung, sodass hier-
für die Lohnuntergrenze durch den ge-
setzlichen Mindestlohn markiert wird.

 Sebastian Kofler  
kofler@lbb-bayern.de

gung können auf bereits bestehende be-
triebliche Leistungen, die ebenfalls eine 
Entschädigung von Wegezeit zum Inhalt 
haben oder eine Zielsetzung mit ver-
gleichbarem Charakter aufweisen, ange-
rechnet werden. In diesem Zusammen-
hang ist wichtig, dass die bisherigen 
Leistungen mit entsprechender Zielrich-
tung auch deutlich als solche erkennbar 
sein sollten, um eine Anrechnung möglich 
zu machen. Diese Leistungen sollten da-
her etwa in der Lohnabrechnung geson-
dert aufgeführt und die Art, der Umfang 
und vor allem der Zweck der Leistung 
 definiert sein. Die Anrechnung sollte 
 darüber hinaus klar kommuniziert werden, 
um Missverständnissen vorzubeugen.

  Online Seminar und FaQ  
Von Verbandsseite ist zu diesem Themenkomplex ein Online-Seminar am  
19. Juli diesen Jahres geplant. Über Details informieren wir Sie rechtzeitig  
in unserem Newsletter. Zudem wird auf Bundesebene eine FAQ-Liste mit den 
häufigsten Fragen erstellt. Sobald diese verfügbar ist, stellen wir unseren Mit-
gliedsunternehmen auch gerne diese Informationen bereit.  
 
Bei Fragen zur Umsetzung der neuen Regelungen stehen Ihnen die Ansprech-
partner Ihres Verbandes gerne auch telefonisch zur Verfügung.

 Sebastian Kofler  
kofler@lbb-bayern.de

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



Durchschnittliche Stundenlöhne im Baugewerbe
Im Kalenderjahr 2021 lag der durchschnittliche Stundenlohn im Baugewerbe in Bayern bei 18,69 Euro – dies ergibt sich 
aus einer aktuellen statistischen Auswertungen der SOKA-BAU zu den tatsächlich gezahlten Löhnen und zu den Durch-
schnittslöhnen im Baugewerbe.

Laut der Auswertung betrug der durch-
schnittliche Stundenlohn in 2021 bundes-
weit 17,66 Euro. Verglichen zum Vorjahr 
mit 17,25 Euro bedeutet dies eine Steige-
rung um 2,3 Prozent. Der Durchschnitts-
lohn in den alten Bundesländern ist von 
17,77 Euro (2020) auf 18,11 Euro (2021) 
angestiegen. Das entspricht einem An-
stieg von 1,9 Prozent. Der Durchschnitts-
lohn lag damit um 1,16 Euro unter dem 
Facharbeiterlohn (Gesamttarifstunden-
lohn der Lohngruppe 3 = 19,27 Euro).

Der Durchschnittslohn in den neuen Bun-
desländern ist von 15,19 Euro (2020) auf 
15,73 Euro (2021) angestiegen. Das ent-
spricht einem Anstieg von 3,6 Prozent. 
Der Durchschnittslohn lag damit um 2,56 
Euro unter dem Facharbeiterlohn (Ge-
samttarifstundenlohn der Lohngruppe 3 
= 18,29 Euro).  Nach wie vor noch hoch 
sind die Unterschiede zwischen Ost und 
West: Während der Durchschnittslohn 

2021 im Westen bei 18,11 Euro lag, be-
trug er im Osten 15,73 Euro: Das ent-
spricht 86,8 Prozent des Westniveaus. Im 
vergangenen Jahr betrug der Abstand 
noch 85 Prozent. Die Angleichung voll-
zieht sich daher in kleinen Schritten, auch 
wenn die Tariferhöhungen in Ost und 
West größere Angleichungsschritte vor-
sehen. In Bayern beträgt der durch-
schnittliche Stundenlohn 18,69 Euro. Da-
mit liegt der bayerische durchschnittliche 
Stundenlohn auch in diesem Jahr wieder 
bundesweit an der Spitze.

Verteilung über die lohngruppen

Im Westen entsprach die Entlohnung für 
insgesamt 45 Prozent der Beschäftigten 
der Höhe des Mindestlohns 2 oder 1 
oder darunter. Nur 55 Prozent erhalten 
danach eine Vergütung in Höhe der 
Lohngruppen 2a oder darüber. Der An-
teil der Arbeitnehmer mit Facharbeiter-

löhnen der Lohngruppe 3 lag bei 14,43 
Prozent. Eine Entlohnung in Höhe der 
Ecklohngruppe L 4 erhielten nur 7,2 Pro-
zent der gewerblichen Arbeitnehmer. In 
Bayern erhalten rund 37 Prozent der Be-
schäftigten den Mindestlohn 2 oder 1.

Im Osten wurden knapp 41 Prozent der 
gewerblichen Arbeitnehmer in Höhe der 
Mindestlohngruppe 1 oder darunter ver-
gütet, 59 Prozent erhalten eine Vergütung 
nach Lohngruppe 2 oder darüber. 

Der Anteil der Arbeitnehmer mit Fachar-
beiterlöhnen der Lohngruppe 3 lag bei 
6,8 Prozent. Eine Entlohnung in Höhe der 
Ecklohngruppe L 4 erhielten nur 2,6 Pro-
zent der gewerblichen Arbeitnehmer.

 Sebastian Kofler  
kofler@lbb-bayern.de
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Baukonjunktur
ergebnisse der Frühjahrsumfrage 2022
Die aktuelle Konjunkturumfrage unseres Verbandes ergab, dass Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen bei Baustoffen 
sowie steigende Finanzierungskosten die Unternehmen des bayerischen Baugewerbes verunsichern. Trotzdem läuft es in 
diesem Frühjahr auf den Baustellen noch vergleichsweise gut.

WiRtSchaFt
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Wohnungsbau

Wirtschaftsbau

Öffentlicher Hochbau

Straßenbau

Sonstiger Tiefbau

Ausbau

Wie beurteilen Sie Ihre Auftragsbestände?

gut ausreichend zu klein

Die derzeitige Geschäftslage wird in un-
serer Frühjahrs-Konjunkturumfrage 2022, 
an der sich 400 Mitgliedsunternehmen 
beteiligten, von fast der Hälfte der Bau-
unternehmen als „gut“ bewertet. Nur et-
wa jeder siebte Betrieb beurteilt seine ak-
tuelle Geschäftslage als „schlecht“. 

Auch die Auftragsbücher sind insgesamt 
gut gefüllt. Nur im Öffentlichen Hochbau 
und im Straßen- und Tiefbau läuft es 
nicht rund. Dort klagen rund 38 Prozent 
der Betriebe über einen zu kleinen Auf-
tragsbestand, nur jedes fünfte Unterneh-
men ist mit seiner Auftragsreichweite zu-
frieden.

Die Erwartungen sind hingegen von gro-
ßen Unsicherheiten geprägt. Die deut-
lichen Preissteigerungen, mit denen die 

Bauunternehmen im Einkauf konfrontiert 
sind, erschweren viele Bauvorhaben. Alle 
Baubetriebe berichten von deutlich ge-
stiegenen Einkaufspreisen in den vergan-
genen drei Monaten und gehen davon 
aus, dass die Preise für Baustoffe und 
Materialien in den nächsten Monaten 
weiter deutlich steigen werden. 

Die Bauunternehmen kommen deshalb 
nicht umhin, die Preise für ihre Bauleistun-
gen zu erhöhen. In den letzten Monaten 
haben das etwa 90 Prozent der Bauun-
ternehmen getan. Bauherren müssen in 
den kommenden Monaten mit weiteren 
Preissteigerungen rechnen.

Trotz der Unsicherheiten bleibt das mittel-
ständisch geprägte Baugewerbe ein Be-
schäftigungsmotor. Jedes fünfte Unterneh-

Quelle: Mitgliederumfrage des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen; eigene Auswertung

men plant weiteres Personal einzustellen. 
Nur etwa sieben Prozent sehen sich ver-
anlasst, Personal abzubauen. Ganz über-
wiegend (73 Prozent) soll das Personal 
jedoch gehalten werden. Damit hält der 
Beschäftigungsaufbau auch in Krisenzei-
ten weiter an.

  Alle Ergebnisse der Frühjahrs-
umfrage sowie die grafische Aus-
wertung im Detail können Sie auf 
www.lbb-bayern.de in der Rub-
rik „Wissen/Statistiken“ abrufen.

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 
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Die Einkaufspreise werden in den nächsten Monaten …
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Welche Erwartungen haben Sie zur Geschäftsentwicklung in den nächsten 6 Monaten?

besser gleich schlechter
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Sand, Kies

Beton, Zement

Gipsprodukte

Stahlprodukte

Bitumen

Diesel, AdBlue

Kunststoffe

Holzprodukte

Beschläge, Werkzeug

Baumaschinen

Beurteilen Sie die aktuelle Verfügbarkeit folgender Produkte: 

problemlos eingeschränkt kaum gar nicht keine Angabe

Quelle für alle Grafiken: Mitgliederumfrage des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen; eigene Auswertung



Nachhaltigkeit
Fördermittel für Betriebe auf dem Weg zur Klimaneutralität
Mit der „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ unterstützt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Unternehmen mit Krediten und Zuschüssen dabei, sich klimaneutral aufzustellen.

Wir haben in den letzten Monaten um-
fangreich über Nachhaltigkeit, die Klima-
ziele der EU und der Bundesregierung 
sowie über die EU-Taxonomie berichtet: 
Deutschland will den Ausstoß von Treibh-
ausgasen bis 2030 um 65 Prozent (ge-
genüber 1990) senken. Spätestens 2045 
soll das Land nach dem Willen der Politik 
klimaneutral sein. Unternehmen, die den 
Prozess starten, klimaneutral zu werden, 
können von Fördermitteln des BMWK 
profitieren.

Übersicht der Fördermittel

Mit dem Programm „Bundesförderung für 
Energie- und Ressourceneffizienz in der 
Wirtschaft" werden Unternehmen aller 
Branchen gefördert. Die fünf Module sind:

■   Modul 1: Querschnittstechnologien: 
Investive Maßnahmen zur Erhöhung 
der Energieeffizienz,

■   Modul 2: Prozesswärme aus erneu-
erbaren Energien: Ersatz oder Neu-
anschaffung von Anlagen zur Be- 
reitstellung von Wärme aus Solar- 
kollektoranlagen, Wärmepumpen 
oder Biomasse-An lagen,

■   Modul 3: MSR, Sensorik und Ener-
giemanagement-Software: Soft- und 
Hardware im Zusammenhang mit der 
Einrichtung oder Anwendung eines 
Energie- oder Umweltmanagement-
systems,

■   Modul 4: Energie- und ressourcen-
bezogene Optimierung von Anlagen 
und Prozessen sowie

■   Modul 5: Transformationskonzepte: 
Transformation hin zur Treibhausgas-
neutralität.

Die Förderung sieht in jedem Modul an-
ders aus. Modul 1 bis 4 wird über die 
gleichnamigen KfW-Produkte abgedeckt.

Modul 5: transformationskonzepte

Die Fördersumme für Modul 5 „Transfor-
mationskonzepte“ beläuft sich auf maxi-
mal 80.000 Euro. Dabei schreibt der För-

dermittelgeber mindestens folgende 
Inhalte für das Transformationskonzept 
vor:

■   Die Darstellung des IST-Zustands der 
Treibhausgas (THG)-Emissionen be-
ziehungsweise der THG-Bilanz inner-
halb der gewählten Bilanzgrenzen,

■   die Formulierung eines THG-Neutra-
litätsziels bis spätestens 2045,

■   ein längerfristiges (mindestens zehn 
Jahre nach Antragstellung) und kon-
kretes THG-Ziel (SOLL-Zustand) für 
die betrachteten Standorte,

■   ein Maßnahmenplan für die Zielerrei-
chung beziehungsweise die Transfor-
mation,

■   ein Einsparkonzept für mindestens ein 
Vorhaben des EEW-Förderprogramms 
und

■   die Verankerung des Transformations-
konzeptes in der Unternehmensstruktur.

Dabei werden für KMU 60 Prozent (sonst 
50 Prozent) der Kosten übernommen für:

■   Erstellung und Zertifizierung einer 
CO2-Bilanz für einen oder mehrere 
Standorte eines Unternehmens oder 
einer Gruppe von Unternehmen oder 
Unternehmensstandorten (Konvoi),

■   Kosten für Energieberater und andere 
Beratungskosten im Zusammenhang 
mit der Erstellung des Transforma-
tionskonzepts inklusive Einführung 
von Umsetzungsprozessen (Klima-

schutzmanagement) sowie
■   Kosten für eine unternehmensüber-

greifende Beratung (zum Beispiel Un-
ternehmen in einer Lieferkette, die im 
Rahmen eines sogenannten gemeinsa-
men Konvoi-Verfahrens beraten wer-
den), für erforderliche Messungen, 
Datenerhebungen und Datenbeschaf-
fungen für die Erstellung des Transfor-
mationskonzepts, und ähnliche.

Eigenleistungen oder Kosten für die 
Durchführung eines Energieaudits nach 
den §§ 8 ff. des Gesetzes über Energie-
dienstleistungen und andere Energie-
effizienzmaßnahmen (EDL-G) sowie 
 Beratungsleistungen, die bereits im Zu-
sammenhang eines anderen Beratungs-
förderprogramms des Bundes gefördert 
werden, sind dagegen nicht förderfähig.

 Die Details der Förderprogram-
me finden Sie auf www.bafa.de 
in der Rubrik „Energie“/„Energie- 
und Ressourceneffizienz“ oder 
bei auf www.kfw.de (Suchbegriff 
„Bundesförderung für Energie-
effizienz in der Wirtschaft 295“). 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 
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Nachhaltigkeit
leitfaden zur eU-taxonomie
Unser Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) hat den Leitfaden „Nachhaltigkeitsberichterstattung nach EU- 
Taxonomie – Modul 1: Ausfüllanleitung Meldebogen, Umweltziel 1 und 2“ veröffentlicht. 

Wir berichteten bereits mehrfach (unter 
anderem in der BLICKPUNKT BAU-Aus-
gabe 1/2022, Seite 16) über die Entwick-
lung der Nachhaltigkeits-Taxonomie 
durch die EU. 

Dabei handelt es sich um ein sehr kom-
plexes Thema, das noch nicht abge-
schlossen ist. Der Leitfaden des ZDB fasst 
die bisherigen Entwicklungen im Bereich 
der Umwelttaxonomie zusammen, erläu-
tert die verschiedenen delegierten Rechts-
akte und erklärt, wie die Taxonomie an-
gewendet wird.

Im Unterschied zur Unternehmer-Info 
Bau, Wirtschaft 18/2022 „Sustainable 
 finance“, welche der letzten BLICK-
PUNKT BAU-Ausgabe 2/2022 beilag, 
gibt der Leitfaden auf acht Seiten einen 
Überblick über die technischen Bewer-
tungskriterien von Klimaziel 1 und 2 für 
die wichtigsten Bautätigkeiten und er-
läutert den Aufbau der Meldebögen für 
Umsatzanteil, CapEx und OpEx.

Zwar kommen Berichtspflichten zur 
Nachhaltigkeit künftig in erster Linie auf 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern zu, doch gehen wir davon aus, dass 
ähnliche Anforderungen auch auf klei-
nere Unternehmen zumindest indirekt 
 zukommen könnten. 

Daher hat sich der ZDB mit diesem Leit-
faden das Ziel gesetzt, den bisherigen 
Kenntnisstand zur EU-Taxonomie mög-
lichst vollständig abzubilden.

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 

 Den ZDB-Leitfaden zur EU-Taxonomie können Sie im Mitgliederbereich auf 
www.lbb-bayern.de unter der Quick-Link-Nr. 253100000 abrufen.  
 
Zudem werden wir in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein Online-Seminar zum 
Thema EU-Taxonomie für unsere Mitgliedsbetriebe anbieten. Wir werden Sie 
zeitnah in BLICKPUNKT BAU und über unseren Newsletter darüber infor-
mieren.

 
 
 
 

NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 

NACH EU-TAXONOMIE 

 

Modul 1: Ausfüllanleitung Meldebogen, Umweltziel 1 und 2 
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Digitalisierung
Bericht der KfW zum Digitalisierungsgrad des Mittelstands
Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) erstellt jedes Jahr ein Mittelstandspanel. Daraus hat sie nun ihren Digitali-
sierungsbericht Mittelstand 2021 veröffentlicht.

Der aktuelle Digitalisierungsbericht der 
KfW hat zum Ergebnis, dass die Digita-
lisierung in den Unternehmen durch die 
Corona-Pandemie nur moderat ange-
schoben wurde: Der Anteil der mittel-
ständischen Unternehmen mit abge-
schlossenen Digitalisierungsvorhaben 
steigt auf 33 Prozent (im Zeitraum 2018 
bis 2020). In der Erhebung davor war 
dieser Wert kräftig von 40 auf 30 Pro-
zent gesunken. 

Die Ausgaben für die Digitalisierung im 
Mittelstand wachsen im Jahr 2020 ge-
genüber dem Vorjahr um 16 Prozent. 
Auch im weiteren Pandemieverlauf be-
stätigt sich dieser Befund. 

Dennoch weisen im Herbst 2021 25 Pro-
zent der Unternehmen weiterhin keine 
 Digitalisierungsaktivitäten auf, weitere 
sechs Prozent haben sie zurückgefahren 
oder gänzlich eingestellt. 

Die durchschnittlichen Digitalisierungs-
ausgaben sind nach wie vor gering. Die 
Digitalisierung ist auch in der Corona-
Krise nicht zu einem Selbstläufer gewor-
den.

Zunächst stellten Maßnahmen zur Digita-
lisierung ein wichtiges Mittel zur akuten 
Krisenbewältigung dar: Mittelständische 
Unternehmen berichten verstärkt von der 
Digitalisierung des Kontakts zu Kunden 
und Zulieferern sowie der Einführung von 
digitalen Marketing- und Vertriebskon-
zepten. 

Eher langfristig wirksame Maßnahmen, 
wie die Verknüpfung der IT zwischen in-
nerbetrieblichen Funktionsbereichen, wur- 
den in dieser Phase dagegen seltener an-
gegangen. 

Der Digitalisierungsbericht kommt zu dem 
Schluss, dass als Ansatzpunkte für eine 
digitale „Aktivierung“ mittelständischer 
Unternehmen die zentralen Digitalisie-
rungshemmnisse beseitigt werden müss-
ten:

■   Fehlendes Knowhow stellt sowohl in 
der Breite der Belegschaft als auch 
hinsichtlich von IT-Fachkräften das 
wichtigste Digitalisierungshemmnis 
dar. Mittelfristig gilt es daher, digi- 
tale Bildung bereits in einer frühen 
 Lebensphase zu verankern und IT- 
Wissen verstärkt in die Ausbildungsin-
halte zu integrieren.   
 
Auf kurze Frist ist es notwendig, ver-
stärkte Anstrengungen bei der Aus- 
und Weiterbildung zu unternehmen. 
Dazu bedarf es einer wirksamen fi-
nanziellen Förderung. Auch die Zerti-
fizierung von Qualifikationen und die 
Navigation und Qualitätssicherung 
im Weiterbildungsmarkt bilden wich-
tige Ansatzpunkte.

■   Die Versorgung mit schnellem Internet 
muss weiter verbessert werden. Defi-
zite bestehen vor allem im ländlichen 
Raum. Doch auch in Ballungsräumen 

bemängeln viele Unternehmen die 
Qualität der Internetverbindung.

■   Zusätzlich müssen gezielte finanzielle 
Anreize für die Durchführung von 
 Digitalisierungsvorhaben gesetzt wer-
den. Dazu gehören Zuschuss- und 
steuerliche FuE-Förderung, Beteili-
gungsfinanzierungen für Startups 
oder auch zinsgünstige Kredite.   
 
Auch ist zu prüfen, inwieweit eigenka-
pitalschonende Finanzierungsinstru-
mente wie Leasing oder Mezzanine-
Kapital genutzt werden können.

■   Nicht zuletzt ist es notwendig, die 
Unternehmen verstärkt für die strate-
gische Bedeutung der Digitalisierung 
zu sensibilisieren, etwa für die Positio-
nierung auf Märkten, Erschließung 
neuer Kundengruppen oder die Wei-
terentwicklung der bestehenden Ge-
schäftsmodelle.
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Digitalisierung 
Förderprogramm go-digital ausgeweitet und verlängert
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat das Förderprogramm go-digital ausgeweitet und bis 
Ende 2024 verlängert.

Anfang diesen Jahres hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) das Förderprogram „go-
digital“ ausgeweitet und verlängert. 

Neben den etablierten Themen wie

■   digitalisierte Geschäftsprozesse,

■   IT-Sicherheit und

■   digitale Markterschließung

werden nun auch Beratungs- und Umset-
zungsleistungen in den neuen Modulen 
„Datenkompetenz – go-data“ und „Digi-
talisierungsstrategie“ vom Bund geför-
dert.

■   Im Modul „Digitalisierungsstrate-
gie“ sind strategische Beratungsleis-
tungen für KMU zur Entwicklung ei-
ner umfassenden individuellen Digi- 
talisierungsstrategie förderfähig. Da-
mit werden die Grundlagen für eine 
erfolgreiche Digitalisierung gelegt. 

■   Damit Unternehmen von der sich ent-
wickelnden Datenökonomie profi-
tieren können, wurde das Modul 
„Datenkompetenz – go-data“ neu 
geschaffen. Es geht um die Frage 
„Wie kann ich die Daten in meinem 
Unternehmen wirtschaftlich nutzen?“ 
Das Modul soll kleine KMU bei den 
ersten Schritten unterstützen und 

Hemmnisse abbauen: In Zusammenar-
beit mit einem Beratungsunternehmen 
sollen vorhandene Daten im Unter-
nehmen identifiziert, systematisch er-
hoben, gesammelt, zusammengeführt 
und so aufbereitet werden, dass sie 
wertschöpfend ausgewertet und ge-
nutzt werden können. Dadurch kann 
auch der zukunftsweisende Weg zum 
Einsatz Künstlicher Intelligenz ge-
ebnet werden.

Über das Förderprogramm „go-digital“ 
werden die anfallenden Kosten für die 
Beratung und Umsetzung mit bis zu 50 
Prozent der Nettoausgaben bezuschusst 
(maximal 16.500 Euro). 

Rechtlich selbständige Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft einschließlich 
des Handwerks mit weniger als 100 Be-
schäftigten und einem Vorjahresumsatz 
beziehungsweise einer Vorjahresbilanz 
von maximal 20 Mio. Euro können von 
der „go-digital“-Förderung profitieren.

Um eine qualitativ hochwertige Beratung 
und Umsetzung sicherzustellen, müssen 
sich Beratungsunternehmen vorab für 
„go-digital“ autorisieren lassen. 

Neben der benötigten fachlichen Exper-
tise weisen sie dafür ihre wirtschaftliche 
Stabilität, Erfahrungen in der Beratung 
von KMU und die Erfüllung bestimmter 
Qualitätsstandards nach.

Die neue Förderrichtlinie gilt bis zum  
31. Dezember 2024. Das BMWK stellt für 
die Jahre 2022 bis 2024 Fördermittel in 
Höhe von 72 Mio. Euro zur Verfügung. 

Anträge sind seit Januar 2022 möglich. 
Sobald der Bundeshaushalt für 2022 ver-
abschiedet ist, können diese Anträge be-
willigt werden. Die Richtlinie wird auch 
im kommenden Jahr durch den bisherigen 
Projektträger EURONORM GmbH um-
gesetzt.

 Alle Informationen zur Umset-
zung und zum Förderprozess von 
„go-digital“ finden Sie unter www. 
innovation-beratung-foerderung.
de.

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 
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Die Ergebnisse des KfW-Berichts bele-
gen, dass unsere Forderung, die Mängel 
an der digitalen Infrastruktur zu beseiti-
gen, elementar für die erfolgreiche Digi-
talisierung der Unternehmen im ländli-
chen Raum ist. 

Auch müssen die Förderprogramme zur 
Digitalisierung – wie zum Beispiel der 
Bayerische Digitalbonus – niedrigschwel-

liger werden, damit mehr Unternehmen 
auf dem Weg in die Digitalisierung unter-
stützt werden können.

 Den Bericht der KfW können Sie 
auf www.lbb-bayern.de unter 
der Quick-Link-Nr. 252900000 
abrufen. 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 



Bürgschaftsservice
Online-plattform trustlog digitalisiert  
und vereinfacht den Bürgschaftsprozess 
Die Plattform Trustlog bietet Bauunternehmen als Bürgschaftsbegünstige eine kostenlose und sichere Lösung zum Manage-
ment von digitalen Bürgschaften, die sie von ihren Nachunternehmern erhalten. Trustlog ist ein Joint Venture der Kautions-
versicherungen R+V und – dem langjährigen Partner des Bayerischen Baugewerbes – der VHV. Auf seiner Plattform ver-
netzt Trustlog Auftraggeber, Auftragnehmer und Bürgen, die am Bürgschaftsprozess beteiligt sind. Das sorgt für eine 
effizientere Kommunikation und Prozesse und reduziert damit den Verwaltungsaufwand.

Mit dem von uns entwickelten und ge-
meinsam mit der VHV umgesetzten Bürg-
schaftsservice bieten wir unseren Mit-
gliedsbetrieben seit vielen Jahren eine 
überaus kostengünstige Möglichkeit, den 
Bedarf an Bürgschaften zu decken, ohne 
dabei die Kreditlinie zu belasten.

Da nun der digitale Wandel auch im 
Bürgschaftsgeschäft angekommen ist, hat 
die VHV für Auftraggeber die Möglich-
keit geschaffen, Bürgschaften digital zu 
erhalten und zu verwalten, um so das 
Bürgschaftsgeschäft für alle Beteiligten 
noch effektiver zu gestalten. So entstand 
eine zentrale und vor allem unabhängige 
Plattform, die alle Marktteilnehmer ver-
netzt und eine offene Branchenlösung für 
alle ist. Eine Anbindung weiterer Bürgen, 
über R+V und VHV hinaus, ist in Arbeit.

Mit Trustlog erhalten gewerbliche und öf-
fentliche Auftraggeber eines Bauvorha-
bens ihre digitalen Bürgschaften nach 
Ausstellung durch den Bürgen in Sekun-
denschnelle auf der Plattform. Sämtliche 
Folgeprozesse wie Bürgschaften anneh-
men, mit Korrekturnotiz ablehnen oder 
auch (Teil-)enthaftungen können eben-
falls über die Plattform veranlasst wer-
den. Die Auftragnehmer bzw. Nachunter-
nehmer beantragen die Bürgschaften 
dabei wie gewohnt über die Kreditporta-
le der angeschlossenen Bürgen.

Mehr als nur eine Bürgschafts-pDF

Doch die Plattform stellt nicht nur Bürg-
schaften in digitaler Form zur Verfügung. 
Sie fungiert vielmehr als smarter, digitaler 
Aktenschrank und Kommunikationsplatt-
form. In der Dreiecksbeziehung Auftrag-
geber, Auftragnehmer, Bürge dient die 
Plattform als Schnittstelle und erleichtert 
die Interaktion: So kann der Auftrag-
geber seinen individuellen Bürgschaft-

stext einmalig mit dem Bürgen abstimmen 
und als Vorlage bei Trustlog hochladen. 
Wenn ein Auftragnehmer eine Bürgschaft 
für einen auf Trustlog registrierten Auf-
traggeber beantragen möchte, wird im 
VHV Kreditportal automatisch der jewei-
lige Bürgschaftstext vorgeschlagen, den 
sein Auftraggeber hinterlegt hat. Sollte 
bei einer Bürgschaft dennoch Änderungs-
bedarf bestehen, kann der Auftraggeber 
sie direkt auf der Plattform ablehnen und 
mit einer entsprechenden Korrekturnotiz 
versehen über das Kreditportal an den 
Auftragnehmer zurückzusenden.

Neben den digitalen Kommunikationswe-
gen bietet Trustlog eine klar strukturierte 
Übersicht sämtlicher Bürgschaften. Funk-
tionen wie Bürgschaften filtern, Statusan-
zeige, Historiensicht oder PDF-Export 
vereinfachen die Verwaltung. 

Durch die Vergabe von Rollen können 
einzelnen Mitarbeitern unterschiedliche 
Rechte – entsprechend der eigenen Or-
ganisation – zugewiesen werden.

Die Nutzung der Plattform ist unkompli-
ziert möglich, da die Trustlog-Plattform 
im Internet zur Verfügung steht. Der Zu-
griff erfolgt über den eigenen Web-
browser. Ein gemeinsamer rechtlicher 
Rahmen sorgt für eine saubere vertragli-
che Grundlage und sichert alle Teilneh-
mer im Vorfeld ab. 

Kombiniert mit technologisch hochsiche-
ren Schnittstellen erfüllt dies einen hohen 
Anspruch an IT- und Rechtssicherheit.

Ein weiterer Vorteil für Bauunternehmen 
und andere gewerbliche oder auch öf-
fentliche Auftraggeber ist es, dass die 
Nutzung von Trustlog kostenfrei ist.

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbb-bayern.de 
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Nachwuchswerbung
Kinderbuch „häuser, Straßen und tunnel bauen – wie geht das?“
Im Rahmen der gemeinsamen Image- und Nachwuchswerbung der Tarifpartner unter dem Logo „Bayerische Bauwirtschaft“ 
wird bereits seit einigen Jahren ein Kinderbuch angeboten, dass Mitgliedsbetriebe auf unserer Homepage abrufen können. 
Das Kinderbuch können Sie ganz einfach per E-Mail bei uns bestellen.

BeRUFSBilDUNg

Wer arbeitet auf einer Baustelle? Was 
macht der Polier? Wie sieht eine Klapp-
brücke aus? Und wie lang ist der längste 
Eisenbahntunnel der Welt?

Das Kinderbuch „Häuser, Straßen, Tunnel 
bauen – wie geht das?“, handelt von gro-
ßen Kränen, schweren Maschinen, alten 
Bauwerken und moderner Technik auf 
dem Bau. Kinder im Grundschulalter er-
fahren alles rund um Baustellen über und 
unter der Erde. Dazu bietet dieses Buch 
spannende Quizfragen, abwechslungs-
reiche Rätsel und ein Bau-Lexikon.

Sie haben die Möglichkeit, das Kinder-
buch bei uns zu bestellen, um es zum Bei-
spiel an eine Grundschulklasse in Ihrem 
Ort oder an junge Familien aus Ihrem 
Kundenkreis zu übergeben. 

Senden Sie uns ganz einfach eine E-Mail 
an kinderbuch@lbb-bayern.de. Bitte ge-
ben Sie bei Ihrer Bestellung Ihre Versand-
adresse und die Anzahl der gewünschten 
Exemplare an (maximal 30 Stück).

 Informieren Sie sich gerne auf 
www.lbb-bayern.de in der Rubrik 
„Bildung/Nachwuchswerbung“ 
über weitere Aktionen, die wir  
im Rahmen unserer Image- und 
Nachwuchswerbung durchführen. 

 Andreas Büschler 
bueschler@lbb-bayern.de 
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USa-Stipendien für handwerksauszubildende 2023/24
Auszubildende sowie junge Handwerkerinnen und Handwerker können sich im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-
Programms des Deutschen Bundestages bis zum 9. September 2022 für ein einjähriges Stipendium in den USA bewerben.

energieeffizientes Bauen
aktuelle KfW-Förderung und geplante Novelle des gebäudeenergiegesetzes
Seit dem 21. April 2022 bestehen Fördermöglichkeiten der KfW nur noch in Kombination mit den erweiterten Anforderun-
gen für das nachhaltige Bauen.

techNiK

Für das Programmjahr 2023/24 können 
sich Auszubildende und junge Berufstäti-
ge bewerben, die zum Zeitpunkt der Aus-
reise (Stichtag: 31. Juli des Ausreisejah-
res) ihre Berufsausbildung abgeschlossen 
haben und höchstens 24 Jahre alt sind. 
Freiwillig geleisteter Grundwehr- oder 
Zivildienst und ein freiwilliges soziales, 
ökologisches oder entwicklungspoliti-
sches Jahr erhöhen die Altersgrenze ent-
sprechend. 

Bereits in der BLICKPUNKT BAU-Ausga-
be 6/2021 hatten wir auf das Auslaufen 
der EH 55-Förderung hingewiesen. Über 
den überraschenden Stopp der gesamten 
energetischen Neubauförderung am 24. 
Januar 2022 berichteten wir in der 
BLICKPUNKT BAU-Ausgabe 1/2022 auf 
Seite 5. Nach der Wiederaufnahme der 
KfW-Förderung energieeffizienter Ge-
bäude am 20. April 2022 mit einem Volu-
men von 1 Milliarde Euro waren die För-
dermittel im EH/EG 40-Programm – wie 
von vielen Experten erwartet – innerhalb 
kürzester Zeit vergriffen. Seit diesem er-
neuten Förderstopp und der Wiederauf-

Das Programm des einjährigen Lern-  
und Arbeitsaufenthalts in den USA wird 
von der Cultural Vistas gGmbH durchge-
führt.

 Ausführliche Informationen zum 
Programm sowie zu den Bewer-
bungsmodalitäten finden Sie auf 
www.bundestag.de/ppp.

 Olaf Techmer  
techmer@lbb-bayern.de
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nahme der verbleibenden Förderungen 
am 21. April hat die Bundesregierung die 
Fördermöglichkeiten weiter drastisch re-
duziert.

Seit dem 21. April 2022 fördert der Bund 
im Rahmen der BEG (Bundesförderung 
für effiziente Gebäude) nur noch Gebäu-
de mit dem „Qualitätssiegel Nachhalti-
ges Gebäude“ (QNG). Allerdings hat 
sich auch für dieses Programm die För-
derung deutlich reduziert. So beträgt der 
Tilgungszuschuss jetzt nur noch 12,5 Pro-
zent statt 22,5 Prozent wie bis zum 24. 
Januar 2022.

Die aktuelle eh 40 Nh-Förderung im Überblick

EFFIZIENZHAUS 40 NH (MFH) 40 NH (EFH U. ZFH)

Darlehenshöhe 150 T€ /WE 150 T€ /WE

Tilgungszuschuss 12,5 % 12,5 %

Max. förderfähige Kosten Fachplanung 4 T€ / WE 10 T€ insgesamt

Tilgungszuschuss für  
Fachplanung und Zertifizierung 2 T€ / WE 5 T€ / WE

Bei der Nachhaltigkeitsklasse (NH-Klas-
se) muss die akkreditierte Zertifizierungs-
stelle mit einer Nachhaltigkeitszertifi-
zierung die Übereinstimmung der Maß- 
nahme mit den Anforderungen des QNG 
bestätigen. Aktuell gibt es vier QNG- 
Siegelvarianten für Wohngebäude:

■   DGNB Neubau Wohngebäude 
(DGNB NWO18), Systemanbieter: 
DGNB-GmbH,

■   DGNB Neubau kleine Wohngebäude 
(DGNB NKW 13.2), Systemanbieter: 
DGNB-GmbH,

■   Qualitätssiegel nachhaltiger Woh-
nungsbau (NaWoh V3.1), Systeman-
bieter: Verein zur Förderung der Nach-
haltigkeit im Wohnungsbau e.V.,

■   Bewertungssystem nachhaltiger Klein-
wohnhausbau (BNK_V1.0), Systeman-
bieter: Bau-Institut für Ressourceneffi-
zienz und nachhaltiges Bauen GmbH.

Auf den Seiten der Systemanbieter finden 
sich Kontaktdaten von Auditoren, welche 
die entsprechende Zertifizierung durch-



führen können. Nach unseren Informa-
tionen übersteigt der Bedarf derzeit die 
vorhandenen Auditoren in dieser Fach-
planungsdisziplin. Fraglich ist auch, ob 
der Aufwand und die Mehrkosten für die 
„Zertifizierungs-Bürokratie“ den erreich-
baren Mehrwert für die Planung und 
Energieeffizienz rechtfertigen.

Referentenentwurf für die  
Überarbeitung des geg vorgelegt

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der 
EH 55- und EH 40-Förderungen und den 
anspruchsvollen Rahmenbedingungen für 
die EH 40 NH-Förderung ist davon aus-
zugehen, dass im Neubau viele Projekte 
nun mit dem deutlich kostengünstigeren 
EH 75-Standard, der Mindeststandard 
nach dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG), realisiert werden. Dies möchte die 
Bundesregierung unter allen Umständen 
verhindern und will eine Novelle des 
GEG noch in diesem Jahr umsetzen, die 
am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. 
Hierfür wurde kürzlich ein Referentenent-
wurf vorgestellt. Der Abschluss des par-
lamentarischen Verfahrens ist bereits für 
den 8. Juli 2022 geplant. Wichtige Eck-

punkte für den Wohnungsbau des vor-
gelegten Referentenentwurfs:

■   der zulässige Primärenergiebedarf ei-
nes zu errichtenden Gebäudes wird 
von bisher 75 Prozent des Energiebe-
darfs des Referenzgebäudes auf 55 
Prozent reduziert.

■   Für die Verschärfung der Anforderun-
gen wird bei Wohngebäuden der 
HT‘-Wert (auf die Gesamtfläche ge-
mittelte Durchschnittswert der U-Wer-
te der einzelnen Außenbauteile) von 
1,0 auf 0,7 reduziert. Das bedeutet, 
dass die Anforderungen an die Wär-
medämmwerte der Außenwandkon-
struktionen überproportional hoch 
ansteigen.

■   Erdgasbetriebene Heizungen sind im 
Neubau nicht mehr zulässig.

■   Biomassebasierte Heizungen müssen 
mit solarthermischen Anlagen kombi-
niert werden.

■   Es wird ein zusätzlicher Anreiz für 
Großwärmepumpen in Wärmenetzen 
geschaffen.

Die Neubaukosten von Wohnungen wer-
den sich damit unabhängig von der In-
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Schalungskörper aus dem Betondrucker bieten viele Vorteile:
• weniger Arbeit
• weniger Lohnkosten
• kaum Abfall.

AUSSPARUNGSKÖRPER
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EIGNER Betonmanufaktur GmbH & Co. KG

Reutheweg 21 · 86720 Nördlingen · Tel.: (0 90 81) 80 96 - 120
info@eigner-betonmanufaktur.de · www.eigner-betonmanufaktur.de

Wir beraten Sie gerne.

flation allein aufgrund der Gebäude-
energieanforderungen erneut deutlich 
erhöhen. Nach unserer Einschätzung ist 
aufgrund der aktuellen Entwicklung öf-
fentlicher Kassen kaum damit zu rechnen, 
dass diese Erhöhung der Mindeststan-
dards mit Förderungen unterstützt wird.

 Detaillierte Anforderungen an 
die Nachhaltigkeitszertifizierung 
finden Sie zudem  im Internet un-
ter www.nachhaltigesbauen.de 
in der Rubrik „Austausch/Quali-
tätssiegel Nachhaltiges Gebäu-
de (QNG)“.   
 
Den aktuellen Stand des Refe-
rentenentwurfs zur Novelle des 
Gebäudeenergiegesetzes finden 
Sie auf www.lbb-bayern.de unter 
der Quick-Link-Nr. 252800000.

 Olaf Techmer  
techmer@lbb-bayern.de
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StRaSSeN- UND tieFBaU

ingenieurbauten
Richtlinien für das aufstellen von Bauwerksentwürfen fortgeschrieben
Das Bundesverkehrsministerium veröffentlichte mit Allgemeinem Rundschreiben (ARS) 05/2020 die Fortschreibung der 
„Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen für Ingenieurbauten (RAB-ING) – Ausgabe 2022/01“. 

Die fortgeschriebenen Richtlinien der 
RAB-ING-Ausgabe 2022/01 enthalten 
ein Musterbeispiel für die Erstellung eines 
Bauwerksentwurfs für Lärmschutzwände 
mit Alu-Elementen. Hinzugekommen ist 
ferner ein Abschnitt über modellbasierte 
Planableitung.

In Bayern werden die Richtlinien der 
RAB-ING-Aus gabe 2022/01 demnächst 
eingeführt.

  Die RAB-ING werden als Loseblattsammlung auf den Internetseiten der Bun-
desanstalt für Straßenwesen auf www.bast.de („Brücken- und Ingenieurbau“/
„Publikationen“/„Regelwerke Brücken-Ingenieurbau“/„RAB-ING“) veröffent-
licht. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 

asphaltmischwerke
Steuerfreie Verwendung von Kohle zur herstellung von asphaltmischgut
Die Energiesteuer (nach dem Energiesteuergesetz) belastet den Verbrauch bestimmter Energieerzeugnisse – zum Beispiel 
Kohle, die als Heiz- und Kraftstoff verwendet wird. Für die Nutzung von Kohle für bestimmte Prozesse und Verfahren kann 
die Erlaubnis für eine steuerfreie Verwendung beantragt werden. 

Der Fall

Der Betreiber eines Asphaltmischwerkes 
hatte die Befreiung von der Energiesteuer 
beantragt. In dem Asphaltmischwerk wer-
den Mineralmischungen aus Kies, Sand 
oder Splitt in einer Trockentrommel, die 
mit einer Kombinationsfeuerungseinrich-
tung für Braunkohlestaub und Heizöl be-
heizt wird, getrocknet und erhitzt. Dem 
erhitzten Mineralgemisch wird Asphalt-
granulat hinzugegeben, das als Aus-
bauasphalt im Straßenbau gewonnen 
und wiederverwendet wird. Abschlie-
ßend wird dem Mineralgemisch Bitumen 
als Bindemittel beigefügt.

Die entscheidung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit einem 
Urteil vom 23. November 2021 (VII R 
31/19) entschieden, dass die Verwen-
dung von Kohle als Heizstoff zur Her-
stellung von Asphaltmischgut von der 

Energiesteuer befreit ist, da es sich bei 
Asphaltmischgut um eine Ware aus As-
phalt handelt. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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UNeScO-Kulturerbe
pflasterhandwerk in immaterielles Kulturerbe Deutschlands aufgenommen
 
Die Kultusministerkonferenz der Länder hat am 9. März 2022 das Pflasterer- und Steinsetzer-Handwerk als Beispiel guter 
Praxis in die Liste Immaterielles Kulturerbe in Deutschland der UNESCO aufgenommen.

In seiner Begründung führte die UNESCO 
aus, dass sich das Pflasterhandwerk kon-
tinuierlich an technische Entwicklungen 
anpasste und seit Jahrhunderten den 
Städtebau in Deutschland prägt. Bereits 
in das 11. Jahrhundert kann das Pflaste-
rer- und Steinsetzer-Handwerk zurück-
verfolgt werden. 

Es wurde historisch insbesondere für re-
präsentative Zwecke verwendet, vor al-
lem für Straßen, Plätze, Schloßhöfe und 
Alleen. Dafür nutzen die Pflasterer be-
hauene Steinplatten, aufgelesene Steine 
oder gebrannte Ziegel, auch Klinker ge-
nannt. 

In den letzten Jahren nimmt die Pflaste-
rung aufgrund seiner ökologischen Vor-
teile gegenüber der Asphaltierung wie-
der zu. Die Qualität einer Pflasterung 
hängt dabei von der sach- und fachge-
rechten Durchführung ab, wobei das 
handwerkliche Wissen die Erfahrungen 
und die Kreativität der Pflasterer von im-
menser Bedeutung sind. In Deutschland 
sind heute etwa 50 Prozent der kommu-
nalen Verkehrsflächen gepflastert, so die 
UNESCO in ihrer Begründung.

Mit der Aufnahme des Pflasterhandwerks 
in die Liste des Immateriellen Kulturerbes 
in Deutschland erfährt das Baugewerbe 
und im speziellen der Straßenbau eine 
Wertschätzung weit jenseits der üblichen 
technischen und funktionalen Betrach-
tungsweise. 

Denn das Pflastern ist eines der nachhal-
tigsten Bauweisen, da Steine und Platten 
vielfach wiederverwendet werden kön-
nen. Bei hochwertigem Natursteinpflaster 
ist dies jahrzehntealte Bautradition. Flä-
chen können zudem mit Pflaster entsie- 
gelt werden, sodass die Bauweise auch 
unter Klima folgenaspekten (Stichwort 
„Schwammstadt“) immer attraktiver wird. 

Aufgrabungen an Straßen für Leitungsar-
beiten, zum Beispiel dem Glasfaserbau, 
führen nicht zu Flickstellen, sondern durch 

die Wiederverwendung der Steine und 
Platten zu dauerhaft gleichbleibenden 
und dabei nachhaltigen Oberflächen – 
allerdings nur, solange die straßenbau-
technischen Grundregeln berücksichtigt 
werden.

Die Ausbildung zum Pflasterer findet in 
Deutschland im Rahmen des Straßen-

bauerhandwerks und in Fortbildungs-
maßnahmen, die über die Verbändeorga-
nisation angeboten werden, statt. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 

©
 B

au
in

nu
ng

 W
ür

zb
ur

g



28 BLICKPUNKT BAU 3 | Mai/Juni 2022

Stoffpreisgleitklausel
Festlegungen der autobahn gmbh zum Bundeserlass
Die Autobahn GmbH des Bundes (AdB) hat ergänzend zu den Bundeserlassen über die Einführung von Stoffpreisgleit-
klauseln Festlegungen getroffen. 

Die ergänzenden Festlegungen der AdB 
zur Anwendung der Stoffpreisgleitklausel 
im Bundesautobahnbau zu den Bundes-
erlassen vom 25. März 2022 zu Liefer-
engpässen und Preissteigerungen (wir 
hatten dazu in der BLICKPUNKT BAU-
Ausgabe 2/2022 berichtet), über die wir 
stets aktuell auf www.lbb-bayern.de in-
formieren, haben folgende Inhalte:

1.  Grundsätzlich ist von den „Anpassun-
gen in bestehenden Verträgen“ bei 
der Produktgruppe „Erdölprodukte“ 
auch Diesel erfasst. Der Anwendungs-
bereich einer Stoffpreisgleitklausel für 
Betriebsstoffe umfasst danach auch 
Materialpreissteigerungen für Diesel. 
Dazu wird die AdB eine einheitliche 
Handhabe entwickeln. 

2.  Die Erlasse sind für alle VOB/B-Ver-
träge anwendbar, das heißt auch im 
Bereich der Betriebsdienstleistungen 
bei der AdB.

3.  Kommt es zu Verzögerungen im 
Bauablauf, welche ursächlich auf 
kriegsbedingte Lieferengpässe oder 
Lieferverzögerungen zurückzuführen 
sind und stehen trotz Bemühungen 
keine alternativen Lieferoptionen zur 
Verfügung, können die Ausführungs-
fristen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1c) 
VOB/B verlängert werden. Vorausset-
zung hierfür bei der AdB ist, dass der 
Auftragnehmer eine Behinderung we-
gen Lieferengpässen infolge des Uk-
raine-Kriegs rechtzeitig angezeigt 
hat. Der Auftragnehmer muss dazu 
aufzeigen, dass und warum seine Ar-
beiten, die nach dem Bauablauf nun-
mehr ausgeführt werden müssten, we-
gen der Lieferengpässe nicht oder 
nicht wie vorgesehen ausgeführt wer-
den können. Hier können insbeson-
dere auch Schreiben von Lieferanten 
vorgelegt werden. Ob der Nachweis 
in den jeweiligen Fällen erbracht ist, 
wird von den Niederlassungen zu be-
werten sein.

4.  Für die Frage, ob die Schwelle der 
Unzumutbarkeit im Rahmen von § 313 
BGB überschritten ist, kommt es bei 
der AdB auf eine Gesamtbetrachtung 
des Vertrags an. Dem Angebotspreis 
(inklusive Nachträge) sind dazu die 
erhöhten Preise wegen Materialpreis-
steigerungen (reine Materialmehr-
kosten, ohne Zuschläge) gegenüber-
zustellen: Die Grenze ist in der Regel 
überschritten, wenn die Preiserhöhung 
zu Mehrkosten von mindestens 10 
Prozent führt. Eine andere Bewertung 
ist im Ausnahmefall unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalls 
möglich.

5.  In der Gesamtabwägung von Vor- 
und Nachteilen im Rahmen der Prü-
fung, ob auch unterhalb der vorge-
nannten Schwelle Preisanpassungen 
nach § 58 BHO gerechtfertigt werden 
können, sollen bei der AdB vorrangig 
das Projekt betreffende Vorteile des 
Bundes berücksichtigt werden.

6.  In laufenden Vergabeverfahren der 
AdB sollte eine Preisgleitung verein-
bart werden, wenn die Anwendungs-
voraussetzungen für den jeweiligen 
Stoff vorliegen. Ist dies beabsichtigt 
und liegen bereits Angebote vor, soll-

ten die Verfahren – unter Berufung 
auf das Rundschreiben – in den Stand 
vor Angebotsabgabe versetzt wer-
den. Eine Aufhebung und Neuaus-
schreibung kommen auch in Betracht.

7.  In künftigen Vergabeverfahren der 
AdB sollte die Preisgleitung verein-
bart werden, wenn die Anwendungs-
voraussetzungen für den jeweiligen 
Stoff vorliegen.

 Das Schreiben der AdB vom 13. 
April 2022 an unseren Zentral-
verband des Deutschen Bauge-
werbes mit den in Bezug genom-
menen Informationen kann auf 
www.lbb-bayern.de im Mitglie-
derbereich unter der Quick-Link-
Nr. 252600000 heruntergeladen 
werden. Es wurde auch den zu-
ständigen Ansprechpartnern in 
den Niederlassungen der AdB 
zur Verfügung gestellt. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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Süddeutscher estrichtag 
premiere des Branchentreffs war ein großer erfolg
Der von unserem Verband organisierte Süddeutsche Estrichtag im Kloster Plankstetten im Altmühltal war das Top-Ereignis 
der Branche in diesem Frühjahr.

Unsere Landesfachgruppe Estrich und 
Belag und die ideellen Partner Bundes-
fachschule Estrich und Belag e. V., die 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V. 
sowie der Fachverband Fußbodenbau 
Baden-Württemberg luden die Fachwelt 
am 5. Mai 2022 in die Tagungsräume 
des Klosters Plankstetten im Altmühltal 
zum ersten Süddeutschen Estrichtag ein. 
Die Bilanz der ganz auf die Praxis des 
Estrichlegers ausgerichteten Fachtagung 
war überwältigend. 140 Besucher und 15 
Aussteller aus der Industrie sowie hoch-
karätige technische Vorträge von nam-
haften Referenten machten die Veran-
staltung zu einem vollen Erfolg. Die Teil - 
nehmer kamen aus ganz Deutschland 
und genossen die tolle Atmosphäre des 
landschaftlich überaus schön gelegenen 
Tagungsorts am Fuße des Haarberges 
über dem malerischen Sulztal im Natur-
park Altmühltal.

hochkarätige Fachvorträge 

Das mit sieben Fachvorträgen prall ge-
füllte Vortragsprogramm der Ein-Tages-
Veranstaltung widmete sich den The-
menfeldern Maschinen, Beschichtungen, 
Estrichen, Toleranzen, der Normung und 
ausgewählten Schadensbildern an Fuß-
bodenkonstruktionen und deren Vermei-
dung:

■   Zum Auftakt referierte Andreas Funke 
von der MKS Funke GmbH zu Schleif-
techniken bei verschiedenen Unter-
gründen. 

■   Den zweiten Vortrag bestritt Arthur 
Kerle, KLB Kötztal Lacke & Beschich-
tungen GmbH, aus Ichenhausen zu 
emissionsarmen dekorativen Beschich-
tungen für Aufenthaltsräume. 

■   Im Anschluss widmete sich Thomas 
Brendel von der Chemotechnik Ab-
statt GmbH Oberflächenschäden bei 

Glättbeton und Industrieestrichen so-
wie deren Vermeidung. 

■   Nach der Mittagspause referierte 
 Andreas Seifert, Knauf Gips KG, aus 
Iphofen über das Schwinden von 
 Estrichen nach Erreichen der Beleg-
reife oder von frühzeitig abgesperr-
ten Estrichen. 

■   Es folgte eine ganzheitliche Betrach-
tung zu Toleranzen im Fußbodenbau 
von Burkhard Prechel von der Mapei 
GmbH aus Großostheim. 

■   Oliver Erning, Obmann des Normen-
ausschusses Estriche im Bauwesen, er-
läuterte die Normungsverfahren zur 
DIN 18560 – Estriche im Bauwesen 
und gab einen Ausblick auf deren Zu-
kunft. 

■   Den Abschluss der Veranstaltung 
 bildete der Sachverständige Dieter 
 Altmann aus Erfurt zu ausgewählten 
Schäden an Fußbodenkonstruktionen 
und deren Vermeidung.

Save the date: 2024 geht  
der  Süddeutsche estrichtag  
in die zweite Runde  

Die Veranstaltung wurde von allen Teil-
nehmern hervorragend bewertet. 

Sie  vergaben 4,3 von 5 möglichen Be-
wertungspunkten für Inhalt, Organisati-
on, Durchführung und Tagungsort. Dies 
motiviert uns, diese Veranstaltung im 
Zwei-Jahres-Rhythmus fortzusetzen. 

Es lohnt sich bereits jetzt, den nächsten 
Termin in den Kalender einzutragen. Der 
zweite Süddeutsche Estrichtag wird am 
2. Mai 2024 wieder im Kloster Plankstet-
ten im schönen Altmühltal stattfinden. 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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Neue Fachinformation für isolierer
erläuterungen zu aufmaß und abrechnung nach atV DiN 18421
Die Bundesfachgruppe Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat im 
Mai 2022 eine neue Fachinformation „Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung nach ATV DIN 18421 – Was muss der 
Isolierer beachten?“ veröffentlicht. 

Wechsel in der geschäftsführung
Die Landesfachgruppe Fliesen und Naturstein hat seit 1. April 2022 einen neuen Geschäftsführer.

Die Fachinformation erläutert, wann die 
ATV DIN 18421 gilt und was sie beinhal-
tet. Darüber hinaus gibt sie Hinweise zu 
Aufmaß und Abrechnung nach dieser 
Norm. Die entsprechende Tabelle be-
rücksichtigt dabei die Bauteile:

■   eckige Luftleitungen, 
■   runde Luftleitungen, 
■   Aufdoppelungen und 
■   Fugenverfüllungen bei Brandschutz-

einrichtungen zwischen diesen und 
dem Bauteil.

Nach über 20 Jahren als Geschäftsführer 
der Landesfachgruppe Fliesen und Na-
turstein hat Herr Rechtsanwalt Holger 
Seit die Betreuung der Fachgruppe zum 
1. April 2022 in jüngere Hände über-
geben. 

Herr Holger Seit wird sich künftig ver-
mehrt den immer wichtiger werdenden 
Umweltthemen im Verband widmen. 

Als neuer Geschäftsführer der Landes-
fachgruppe folgt ihm Herr Rechtsanwalt 
Colin Lorber nach.
 

 Colin Lorber  
lorber@lbb-bayern.de

 Die Fachinformation „Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung nach ATV DIN 
18421 – Was muss der Isolierer beachten?“ kann im Internetangebot der Bun-
desfachgruppe WKSB im ZDB unter www.isoliertechnik.de abgerufen  werden.

 

 Holger Seit  
seit@lbb-bayern.de 
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WäRMe-, Kälte-, Schall- UND BRaNDSchUtziSOlieReR

FlieSeN UND NatURSteiN

Der Vorsitzende der Landesfachgruppe, Herr Horst Barisch (links), verabschiedet den langjährigen 
 Geschäftsführer, Herrn Rechtsanwalt Holger Seit (rechts).
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Wahlen
hans Simon ist neuer Vorsitzender der Fachgruppe BFtN
Nachdem der langjährige Vorsitzende unserer Landesfachgruppe Betonwerkstein, Fertigteile, Terrazzo und Naturstein 
(BFTN), Herr Hans Johrendt, das Amt niedergelegt hat, wurde Herr Hans Simon, Firma Koch Betonwerkstein, mit einstimmi-
gem Votum von den Mitgliedsbetrieben der Fachgruppe zum neuen Vorsitzenden gewählt. 

Mit der Übernahme dieses Amtes ist Herr 
Simon gleichzeitig Mitglied der Tarif-
kommission, die sich nunmehr aus seiner 
Person und Herrn Dr. Martin Schätz zu-
sammensetzt.

Wechsel der geschäftsführung

Darüber hinaus hat der langjährige 
Geschäftsführer der Fachgruppe, Herr 
Rechtsanwalt Holger Seit, die Betreuung 
der Fachgruppe zum 31. Dezember 2021 
abgegeben, um sich vermehrt den immer 
wichtiger werdenden Umweltthemen in 
der Bauwirtschaft widmen zu können. 

Als neuer Geschäftsführer wird sich künf-
tig Herr Rechtsanwalt Sebastian Kofler 
um die Belange der Fachgruppe küm-
mern.

In einer Sitzung am 4. Mai 2022 gab 
Herr Johrendt einen Überblick über die 
Schwerpunkte seiner langjährigen Tätig-
keit und wünschte seinem Nachfolger für 
die Zukunft eine glückliche Hand. 

Herr Holger Seit hob in einer Laudatio 
die großen Verdienste des ausscheiden-
den Vorsitzenden, vor allem im Bereich 
Ausbildung, hervor.

Unser Verband bedankt sich herzlich für 
das herausragende Engagement des Vor-
sitzenden a. D. und freut sich auf eine er-
folgreiche und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem neuen Vorsitzenden.

 Sebastian Kofler  
kofler@lbb-bayern.de

BetONWeRKSteiN, FeRtigteile, teRRazzO UND NatURSteiN
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V.l.n.r: Der ehemalige Geschäftsführer Holger Seit, der ehemalige Vorsitzende Hans Johrendt, der neu gewählte Vorsitzende Hans Simon und der neue 
 Geschäftsführer Sebastian Kofler. 
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Dr. Nils Kleine-Möller verstorben
Die Bayerischen Baugewerbeverbände trauern um ihren langjährigen Hauptgeschäftsführer Dr. Nils Kleine-Möller.  
Er verstarb am 3. Mai 2022 im Alter von 88 Jahren. 

peRSöNlicheS

Der Verstorbene war insgesamt 40 Jahre 
für unsere Verbände tätig. Von 1969 bis 
1998 hat er als Hauptgeschäftsführer die 
Entwicklung der Verbandsorganisation 
maßgeblich mitgeprägt. Ein besonderes 
„Steckenpferd“ des gelernten Juristen Dr. 
Kleine-Möller war die Tarifpolitik. Es 
blieb daher nicht aus, dass er den Ver-
band nicht nur in Bayern, sondern auch 
auf Bundesebene als Mitglied in Tarifver-
handlungskommissionen vertrat. In den 
langen Jahren, die Dr. Kleine-Möller im 
Dienste des Bayerischen Baugewerbes 
stand, hat er alle Höhen und Tiefen der 
Branche miterlebt und viele Themen be-
gleitet, die bis heute nach wirken. Auch im 
Bereich der Fortbildung hat er wichtige 
Weichen gestellt: Im Jahr seiner Ernen-
nung zum Hauptgeschäftsführer wurde 
mit dem Bau des Schulungszentrums des 
Berufsförderungswerks in Burgthann be-
gonnen. Kurz vor seinem Ausscheiden 

wurde die ehemalige Hochmeisterkaserne 
in Feuchtwangen erworben, die heute die 
Bayerische BauAkademie beherbergt. 
Auch die Einführung des bis heute erfolg-
reichen Bürgschaftsservice mit der VHV 
im Herbst 1990 hat er gemeinsam mit sei-
nem späteren Nachfolger, Dr. Olaf Hof-
mann, maßgeblich vorangetrieben. Auch 
außerhalb seiner Tätigkeit für die Verbän-
de ist Dr. Kleine-Möller seiner Berufung 
treu geblieben. Als erfolgreicher Anwalt 
und anerkannter Spezialist für Fragen des 
Baurechts, genoss er weit über Bayern hi-
naus einen hervorragenden Ruf. Das von 
ihm lange Jahre mit verfasste „Handbuch 
des privaten Baurechts“ gilt noch heute 
als ein Standardwerk der baurechtlichen 
Literatur. Der Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes hat Herrn Dr. Kleine-
Möller in Anerkennung seiner Verdienste 
um die Förderung der Berufsorganisation 
den Ehrenring des Deutschen Baugewer-

bes verliehen. Die Beerdigung fand im 
engsten Fami lienkreis in Lübz (Mecklen-
burg-Vorpommern) statt. Hier hatte Herr 
Dr. Kleine-Möller einen Teil seines Ruhe-
stands gemeinsam mit seiner Ehefrau ver-
bracht. 

Das Bayerische Baugewerbe wird Herrn 
Dr. Kleine-Möller stets in Dankbarkeit 
verbunden bleiben. 
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alle wichtigen Bau-infos 
auf www.lbb-bayern.de
■  tarifsammlung
■  Musterverträge & -formulare
■  Rahmenverträge
■  Merkblätter
■  Fachgruppen-informationen
■  aktuelle Schwerpunktthemen

Wir halten Sie auf dem laufenden!

www.lbb-bayern.de
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VeRaNStaltUNgeN

 Weitere Informationen, Programm und Anmeldemöglich-
keiten finden Sie auf www.lbb-bayern.de.
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Online-Seminar:  
Marketing-tipps für hochbaubetriebe
Datum:  15. Juli 2022
Ort:  Online (für Mitgliedsbetriebe kostenlos)
Veranstalter:  Landesverband  
 Bayerischer Bauinnungen

Online-Seminar:  
Verpflegungszuschuss und  
Wegezeitentschädigung ab 2023
Datum:  19. Juli 2022
Ort:  Online (für Mitgliedsbetriebe kostenlos)
Veranstalter:  Landesverband  
 Bayerischer Bauinnungen
 

Online-Seminar:  
Die neue Mantelverordnung
Datum:  22. Juni 2022
Ort:  Online (für Mitgliedsbetriebe kostenlos)
Veranstalter:  Landesverband  
 Bayerischer Bauinnungen

Verbandstag 2022
Datum:  24./25. Juni 2022
Ort:  Aschaffenburg
Veranstalter:  Landesverband  
 Bayerischer Bauinnungen
 

solid UNit Web-Seminar:  
Umgang mit Bestandsbauten
Datum:  28. Juni 2022
Ort:  Online (kostenlos)
Veranstalter:  solid UNIT
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laura lermer
abteilung Veranstaltungsmanagement in der hauptgeschäftsstelle

Baujahr:  1992

Gewerk:  Veranstaltungskauffrau

Zubringer:  Meine Ausbildung habe ich bei der MCI Deutschland GmbH gemacht und habe dort das Planen und Ge-
stalten von Veranstaltungen im Pharmabereich gelernt. Zuletzt habe ich für die WEKA FACHMEDIEN GmbH 
in einem Eventteam gearbeitet und gemeinsam mit meinen Kollegen bis zu 60 große Fortbildungsveran-
staltungen im Elektronikbereich pro Jahr umgesetzt. Hier habe ich mich auch vor allem während der 
 Pandemiezeit mit digitalen Veranstaltungen auseinandergesetzt.  

Spatenstich: Tätig im Verband seit 1. November 2021

VON expeRteN FÜR expeRteN 
UNSeRe aNSpRechpaRtNeR StelleN Sich VOR

BLICKPUNKT BAU: Frau Lermer, Sie  ver- 
stärken seit 6 Monaten unser Team in un-
serer Hauptgeschäftsstelle im Bereich Ver-
anstaltungsmanagement. Was liegt bei 
 Ihnen im Moment auf dem Tisch? Welche 
Verbandsveranstaltungen planen Sie ak-
tuell?

Laura Lermer: Gerade habe ich den ers-
ten Süddeutschen Estrichtag erfolgreich 
abschließen können und befinde mich nun 
in der Vorbereitung für den Bayerischen 
Fliesenlegertag 2023. 

Zudem unterstütze ich bei der Organisati-
on des Verbandstages im nächsten Jahr. 
Insgesamt arbeite ich bei der Veranstal-
tungsorganisation stets eng mit unseren 
Experten in der Hauptgeschäftsstelle zu-
sammen. Ich freue mich schon sehr darauf, 
im nächsten Jahr die Umsetzung dieser 
und weiterer Ver anstaltungen live vor Ort 
erleben zu dürfen!

Ein weiterer wichtiger Bereich meiner Ar-
beit sind die Online-Seminare. Hier küm-
mere ich mich aktuell darum, das Angebot 
weiter auszubauen und weitere spannen-
de Themen exklusiv und kostenfrei für un-
sere Mitglieder bereitstellen zu können.

BLICKPUNKT BAU: Was macht Ihnen bei 
Ihrer Arbeit besonders viel Freude?

Laura Lermer: Ich mag an meiner Arbeit 
besonders den Prozess, wenn aus einzel-
nen Bausteinen am Ende ein ganzes gro-
ßes Event wird. Erleben zu dürfen wie die 
Theorie in die Praxis übergeht ist groß-
artig! 

Außerdem finde ich es immer spannend, 
Menschen zu treffen und neue Kontakte zu 
knüpfen. Für mich ist jedes Event eine Be-
gegnungsstätte und erst die Teilnehmer 
machen aus jedem geplanten Ablauf eine 
Veranstaltung.

BLICKPUNKT BAU: Wie werden sich die 
Veranstaltungen unseres Verbandes in Zu-
kunft verändern?

Laura Lermer: Wir werden uns natürlich 
weiter darum bemühen, die aktuells- 
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„   Ich mag an meiner Arbeit besonders den Prozess, wenn aus  
einzelnen Bausteinen am Ende ein ganzes großes Event wird.  

„

ten und praxisrelevantesten Themen in 
Online- oder Präsenzveranstaltungen an-
zubieten. 

Gleichzeitig arbeiten wir daran, vor allem 
die Abläufe der Live-Veranstaltungen 
mehr in die digitale Welt einzubinden – 
zum Beispiel mit Online-Anmeldungen, 
 digitalen Tickets, Teilnehmerbescheinigun-
gen per E-Mail, und einiges mehr. 

Ein besonderes Augenmerk liegt bei allen 
Ideen immer auch darauf, den Mitgliedern 
viele Möglichkeiten zum Austausch zu 
 bieten.

BLICKPUNKT BAU: Vielen Dank für das 
Gespräch!

Kontaktdaten:
Telefon 0 89/ 76 79 - 142
Telefax 0 89/ 76 85  - 62
lermer@lbb-bayern.de



freie
ausbildungsplätze?

Loggen Sie sich auf unserer Home-
page unter www.lbb-bayern.de ein 
und klicken dann rechts auf 
„Zu meinen Daten“.

01. Dort fi nden Sie die „Azubi-
Stellenbörse“, in der Sie freie Aus-
bildungsplätze, Praktikumsplätze 
oder Schnupperlehren inserieren 
können. Fügen Sie bitte eine 
Stellenbeschreibung ein und 
schildern kurz, was Ihr Betrieb 
dem Bewerber zu bieten hat.

02.

freie
ausbildungsplätze?

Loggen Sie sich auf unserer Home-
page unter www.lbb-bayern.de ein 
und klicken dann rechts auf 
„Zu meinen Daten“.

01. Dort fi nden Sie die „Azubi-
Stellenbörse“, in der Sie freie Aus-
bildungsplätze, Praktikumsplätze 
oder Schnupperlehren inserieren 
können. Fügen Sie bitte eine 
Stellenbeschreibung ein und 
schildern kurz, was Ihr Betrieb 
dem Bewerber zu bieten hat.

02.

In drei Schritten zur kostenlosen Stellenanzeige 
auf www.bauberufe.bayern.

MEINE DATEN

Meine Daten

MEINE STELLENANGEBOTE FÜR AZUBIS

NEUES STELLENANGEBOT ERSTELLEN

Maurer/-in
Ausbildung

ab 01.09.2021

Die Stellenanzeige erscheint 
anschließend im Stellenfi nder auf 
der Seite www.bauberufe.bayern.

03.

FÜR MITGLIEDER
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